
Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen

Prüfung für den Bebauungsplan Nr. 136

Glandergassleiten, Markt Wolnzach

Stand: 10.12.2020

im Auftrag des:

Marktes Wolnzach
Marktplatz 1, 85283 Wolnzach

Bearbeitung:

M.Sc. Biologie Anja Biging
Dipl.-Biol. Bahram Gharadjedaghi

Weitere Mitarbeit:

M.Sc. Biologie Elena Beirer

——---—^

1.----JB—1

GFN

GFN - Umweltplanung
Gharadjedaghi & Mitarbeiter
Theresienstraße 33, 80333 München
Tel: 089/219 6099-70, Fax: -78
kontakt@gfn-umwelt.de
www.gfn-umwelt.de



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

1.2 Datengrundlagen

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

2 Wirkungen des Vorhabens

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen

Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz
2 und 3 BNatSchG)

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

4.1.1 Gefäßpflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie

4.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

4.1.2.1 Säugetiere

4.1.2.2 Reptilien

4.1.2.3 Amphibien

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der
Vogelschutz-Richtlinie

Gutachterliches Fazit5

6

7

Literaturverzeichnis

Anhang

Seite

1

1

2

2

3

3

3

4

5

5

7

10

10

10

11

12

25

27

28

55

56

I



Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht über das B-Plangebiet (rote Umrandung). 1

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Gefährdung und Nachweiswahrscheinlichkeit der 2020 im Planungsgebiet
sicher bzw. potenziell vorkommenden Fledermausarten. 13

Tab. 2: Gefährdung und Bestandsgröße der 2020 nachgewiesenen oder

potenziell vorkommenden Vogetarten, für die eine detaillierte Prüfung
erforderlich ist. 29

Anhang

Anhang 1: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Abschichtungsliste)

Anhang 2: Ergebnisse der faunistischen Kartierungen

Karte 1: Ergebnisse der faunistischen Habitatbaumkontrolle

Karte 2: Methoden der Faunakartierung

Karte 3: Ergebnisse der Faunakartierung

\

1 •



1. Einleitung

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Am östlichen Ortsrand von Wolnzach (Markt Wolnzach) soll ein neues Wohngebiet mit un-

terschiedlichen Wohnungstypen entstehen. Hierzu wurde im Juni 2019 ein Realisierungs-

Wettbewerb für den städtebaulichen Entwurf ausgelebt. Der Entwurf des Wettbewerbsgewin-

ners (Planungsbüro Liebald + Aufermann, München) dient als Grundlage für den
aufzustellenden Bebauungsplan mit Grünordnungsplan. Im gültigen Flächennutzungsplan ist
das Gebiet als „Allgemeines Wohngebiet" mit umtaufender Ortseingrünung ausgewiesen.

Das künftige B-Plangebiet hat eine Fläche von 9 ha (Grundstücke/Flurstücks-Nr. 943, 943/4,
943/6, 943/7, 943/8, 944/2, 944/3, 944/17, 944/19, 944/20, 947/2, 949, 955/6). Es wurde bis-
her landwirtschaftlich genutzt (überwiegend Äcker, Hopfenanbauflächen sowie Grünland
(Wiese- und Weidenutzung)). Im Norden der Fläche sind Gehölzstreifen entlang einer Ge-
ländekante vorhanden. Außerdem befindet sich ein aufgelassenes Gartengrundstück (Flur-
stücks-Nr. 949) mit Obstbäumen innerhalb des B-Plangebietes. Dieser nördliche Teil (Streu-
öbstwiese und angrenzende Baumgruppen) soll von der Bebauung freigehalten werden
(MARKT WOLNZACH, schriftl. Mitt. vom 02.10.2020).

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist wegen der potenziellen Betroffenheit arten-
schutzrechtlich relevanter Arten erforderlich.
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Abb. 1: Übersicht über das B-Plangebiet (rote Umrandung).
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1. Einleitung

•

Im vorliegenden saP-Gutachten werden:

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Änderung
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen
Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt wer-
den können, ermittelt und dargestellt.

Bei Bedarf die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Ver-
boten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.

1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

Auszug aus dem Artenschutzkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt
(BAYLFU 2020)

Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim
(BAYSTMUGV 2003)

Auswertung der amtlichen Bayerischen Biotopkartierung (BAYLFU 2013)

Eigene Gebietsbegehungen von März 2020 bis Oktober 2020 zur Erfassung von Fle-
dermäusen, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Haselmäusen

Eigene visuelle Habitatbaumkontrolle im April und Mai 2020 zur Erfassung von Nistmög-

lichkeiten, Verstecken und anderer, für Fledermäuse und Vögel relevanter Strukturen

Einschlägige Verbreitungsatlanten und Datengrundlagen zum möglichen Vorkommen
von Tieren und Pflanzen

•

•

•

•

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stüt-
zen sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 20. August 2018 Az.: G7-
4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur spezi-
eilen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung" (BAYSTMI 2018). Sie werden an
die Belange der vorliegenden Planung angepasst.

Die GFN-Umweltplanung wurde Anfang März 2020 mit der Erstellung eines saP-Gutachtens
beauftragt. Nach Abschluss der Datenauswertung wurde eine Abschichtungsliste der arten-
schutzrechtlich relevanten Arten sowie das Untersuchungsprogramm für die faunistische
Kartierung erstellt. Die Abschichtungstiste liegt diesem Gutachten als Anhang 1 bei. Nach-
dem schon frühzeitig erkennbar wurde, dass in dem im Norden des B-Plangebietes gelegene
Gartengrundstück viele saP-relevante Arten vorhanden sind, hat die Verwaltung der Markt-
gemeinde mitgeteilt, dass das offengelassene Gartengrundstück und die angrenzenden
Baumgruppen von der Bebauung unberührt bleiben.

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" 2



2. Wirkungen des Vorhabens

2 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und
Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen
können.

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

Flächeninanspruchnahme

Zur Zwischenlagerung Z.B. von Baumaterial und zum Abstellen von Maschinen werden vo-
rübergehend Flächen in Anspruch genommen. Außerdem werden Zufahrten benötigt, die
vorübergehend weitere Flächen in Anspruch nehmen.

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, optische Störungen

Baubedingt kommt es durch den Fahrzeug- und Maschineneinsatz zu Lärmemissionen, Er-

schütterungen, Staubimmissionen sowie zum Ausstoß von Abgasen (Gerüche, Schadstoffe).

Die Bautätigkeit führt zu optischen Störreizen im Umfeld des Baufeldes aufgrund menschli-

eher Aktivitäten, Beleuchtung, Fahrzeugverkehr und Baumaschineneinsatz im für ähnliche
Baustellen typischen Umfang. Von diesen Emissionen und Störreizen kann eine
Scheuchwirkung für Tiere im Umfeld der Baustelle ausgehen, so Z.B. für störungsempfindli-
ehe Brutvögel.

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko

Während der Bauphase(n) kann es insbesondere für bodengebundene Arten (z. B. Lauf kä-

fer, Schnecken) zu Kollisionen mit Baufahrzeugen kommen. Zudem entstehen vorüberge-
hend Barrierewirkungen für Tiere, wenn bisher zusammenhängende (Biotop-) Flächen durch
Ablagerungen wie z. B. Baumaterialien oder Bauschneisen durchschnitten werden.

2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

Flächeninanspruchnahme

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zur Neuversiegelung bisher unversiegelter Flächen
und damit zum Verlust von Vegetation und Bodenfunktionen. Dies kann zum Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie von Nahrungshabitaten geschützter Arten führen.

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Durch den Neubau von Wohngebäuden kommt es zu einer lokalen Erhöhung der Barriere-

bzw. Zerschneidungswirkung für bodengebundene Arten (z.B. Reptilien und Laufkäfer). Zu-
dem werden durch den Siedlungsneubau bisherige Flugbeziehungen von Vögeln und Fle-
dermäusen zwischen Nistplätzen (z.B. Baumhöhlen) und Nahrungshabitaten (z.B. Ackerflä-
chen) gestört. Auch steigt im Vergleich zur heutigen Situation das Kollisionsrisiko von Vögeln
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2. Wirkungen des Vorhabens

mit Fensterflächen der geplanten Neubauten. Insgesamt ist mit einer erhöhten anlagebeding-
ten Barrierewirkung/Zerschneidung zu rechnen.

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, optische Störungen

Gegenüber der bisherigen Nutzung (landwirtschaftlich) kommt es im Zuge der Nutzung als

Wohngebiet zu einer Zunahme von Lärm- und stofflichen Emissionen, Erschütterungen so-
wie optischen Störungen durch nächtliche Beleuchtung, Fahrzeuge und menschliche Aktivi-

tat. Durch die nächtliche Beleuchtung kommt es zu optischen Störungen. Hierdurch können
angrenzende hlabitate beeinträchtigt werden, indem Tiere je nach artspezifischer Empfind-

lichkeit vergrämt, irritiert oder angelockt werden. So werden Z.B. Insekten nachts von weit
her durch Licht angezogen und stehen dann in angrenzenden dunklen Gebieten lichtsensib-
len Fledermausarten nicht mehr als Beute zur Verfügung (LEWANZIK & VOIGT 2013). Bei In-
sekten, die in die Lichtquelle geraten, kommt es häufig zur Tötung, dies könnte durch den
Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln im zukünftigen Wohngebiet vermieden wer-
den.

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko

Im Gebiet kommt es im Vergleich zur heutigen Situation voraussichtlich zu einer leichten
Erhöhung des Kollisionsrisikos durch an- und abfließenden Verkehr.
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

V1: Durchführuna einer Umweltbaubegleituna (UBB)

Vor und während der Baumaßnahmen und der Baufeldfreimachung sollte eine Umweltbau-
begleitung tiinzugezogen werden. Sie soll sicherstellen, dass die im artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag im Folgenden gemachten Maßnahmenvorschläge eingehalten werden. So ist
rechtzeitig vor den Baumaßnahmen sicherzustellen, dass die in diesem Kapitel enthaltenen
Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen Eingang in Leistungsverzeichnisse und Bauablaufpläne
finden und rechtzeitig vorher realisiert werden.

V2: BauMdberäumyno, Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der

Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit zwischen_Anfanq Oktober und Ende Februar

Die Zerstörung von besetzten Vogelnestern wird durch Holzungsmaßnahmen und den Ab-
bau der Hopfenstangen außerhalb der Brutperiode vermieden. Die Verletzung oder Tötung
von Fledermäusen in Baumquartieren kann ausgeschlossen werden, da keine Höhlenbäume
für das Bauvorhaben gefällt werden.

Die Baufeldberäumung soll ebenfalls außerhalb der Brutzeit stattfinden.

Durch die Beseitigung aller Strukturen, die Vögeln als Nistplatz dienen könnten, wird eine
direkte Zerstörung von besetzten Vogelnestern ausgeschlossen und damit eine Tötung von
europarechtlich geschützten Vogelarten vermieden.

V3^Einsatz_von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Bearenzung der Beleuchtung
auf das unbedingt notwendige Maß

Die nächtliche Beleuchtung der öffentlichen Außenanlagen, Straßen und Wege der neuen
Wohnsiedlung stellen eine mögliche Störquelle für Tiere dar (Gesangsstress bei Vögeln,
Scheuch- oderAnlockeffekte für Insekten und Fledermäuse). Die Beleuchtung sollte daher

soweit wie möglich reduziert werden, um die Lichtverschmutzung der Umwelt zu reduzieren.
Dazu sollten insektenfreundliche Leuchtmittel (z. B. Natriumdampfhochdrucklampen oder
moderne LED-Lampen) eingesetzt werden, um weniger Nachtfalter und andere Insekten aus
umgebenden Biotopen anzulocken. Zwar gibt es einige Fledermausarten, die gerne an La-
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

ternen jagen, die meisten Arten meiden jedoch diese Bereiche. Die Insekten werden hinge-
gen vom Licht angelockt und fehlen damit in ihren eigentlichen Biotopen.

Auch die ggf. erforderliche Beleuchtung der Baustelle sollte möglichst mit insektenfreundli-
chen Leuchtmitteln erfolgen.

• V4: Fans und Umsiedlunfl von Zauneidechsen und Aufstellung von Schutzzäunen

Die von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Zauneidechsen aus dem schmalen Grün-
streifen (Flurstücks-N r. 944/19) zwischen der Wohnsiedlung und angrenzenden Äckern sol-
len abgefangen und in das Gartengrundstück umgesetzt. Zur Vermeidung von Tötung und
Verletzung von Zauneidechsen sollen Schutzzäune entlang der Grenze (im Osten und Sü-
den) des offengelassenen Gartengrundstücks gestellt werden, um die umgesiedelten Zaun-
eidechsen daran zu hindern, in den Baubereich zurückzulaufen.

Damit die Tiere gefangen werden können, muss der Abfangbereich bei Bedarf mehrfach
gemäht werden. Das Abfangen sollte Mitte April beginnen und kann sich je nach Anzahl der
insgesamt beobachteten Tiere und Fangergebnis bis September ziehen. Es ist von mindes-
tens 5 Fangterminen auszugehen. Es können aber auch zehn oder mehr Fangtermine erfor-
derlich sein. Fang und Umsetzung sind von eri'ahrenen Ökologen durchzuführen, um einen
artgerechten Umgang mit den Tieren zu gewährleisten.

Die Zäune müssen aus glattem Material bestehen, das für Zauneidechsen nicht erklimmbar
ist, etwa 10 cm in den Boden eingegraben sein sowie mind. 80 cm über dem Boden aufra-
gen. Alternativ können sie niedriger sein (50 cm), wenn sie an der Oberkante so umgebogen
sind, dass Zauneidechsen sie nicht passieren können (z.B. Amphibienzaun Fa. Maibach,
robuste Ausführung). Sie müssen während der gesamten Stellzeit kontrolliert sowie instand
gehalten werden und bis zum Ende der Bauarbeiten bestehen bleiben. Bei Aufbau und Kon-
trolle der Zäune ist eine Umweltbaubegleitung zu empfehlen. Der genaue Zaunverlauf muss
im weiteren Verlauf der Planung Z.B. im Rahmen einer Ausführungsplanung festgelegt wer-
den, wenn der Bauablauf feststeht.

V5: Schutzzäune für zu erhaltende Baumbestände

Die Baumgruppe, die das offengelassene Gartengrundstück auf der Ost- bzw. Südseite be-
grenzt sowie die Gehölze im Norden des B-Plangebietes, liegen in der Nähe der geplanten
Baufelder. Um die betreffenden, randständigen Bäume während der Baumaßnahmen nicht
zu beschädigen, wird entlang der Gehölzreihen ein fest verankerter Schutzzaun aufgestellt.
Dieser ist mit dem Reptilienschutzzaun der CEF-Maßnahme V4 zu verbinden. Der Abstand
des Zaunes zu den Stämmen der Bäume soll zum Schutz des Wurzelraumes vor dem Be-
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

fahren die Breite der Kronentraufe des vorhandenen Baumes plus 1,50 m betragen. Um ei-
nen ausreichenden Schutz vor Verletzungen zu gewährleisten, ist eine Zaunhöhe von min-
destens 1,80 m erforderlich. Sofern es zu einer Freilegung von Teilen der Wurzeln der zu
erhaltenden Bäumen kommt, ist ein Wurzelvorhang nach den gängigen Normen (ZTV-
Baumpflege, RAS-LP 4, DIN 18920) erforderlich.

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-
lität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3
BNatSchG)

FolgendeMaßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden.
Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen:

Hinweis zur Ermittlung der Anzahl von Ersatznistkästen: Nur ein Teil der zur Verfügung ge-
stellten Ersatznistkästen/Ersatzquartieren wird kurz- oder mittelfristig von den Zieltierarten
angenommen. Das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Dazu gehört eine - für diejewei-
lige Art - suboptimale Positionierung (hlöhe, Exposition, Störungen) oder es kann an techni-
sehen Details der Ersatznisthöhle (Bauart, wackelige Befestigung am Baum, Gerüche der
Baumaterialien) oder an Konkurrenz durch Nicht-Zielarten (z.B. Hornissen) liegen. Daher
sollten wesentlich mehr Kästen aufgehängt werden als potenzielle Quartiere verloren gehen.

CEPL_Ayfhangen von Nistkästen an Bäumen (und/oder Umsetzen von hloDfenstangen)

Höhlenbmtende Vogelarten im offengelassenen Gartengrundstück sind von der geplanten
Bebauung nicht betroffen. Während der Brutvogelkartierungen konnten fünf Brutpaare höh-
lenbrütender Vogelarten (Feldsperling und Star) innerhalb des zur Bebauung vorgesehenen
Teils des B-Plangebietes festgestellt werden. Die Hopfenstangen weisen am oberen Ende
vielfach Spechthöhlen auf, die höhlenbrütenden Vogelarten als Nistplatz dienen können. Als
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von potenziellen Nistplätzen von höhlen-
brütenden Vogelarten durch den Abbau der Hopfenstangen im Süden des Bebauungsgebie-
tes werden für Feldsperling und Star insgesamt drei Nistkästen pro Brutpaar an Bäumen
innerhalb des Untersuchungsgebietes aufgehängt. Davon sollen sieben Nistkästen dem Typ
Nischenbrüterhöhle 1N von Firma Schwegler (oder vergleichbares Produkt) sowie acht
Exemplare dem Typ Starenkasten mit Marderschutz (z.B. Typ 3 SV) entsprechen.
Die Anbringungsorte der Kästen sollten unter Beiziehung einer Umweltbaubegleitung aus-
gewählt und dokumentiert werden. Die Kästen sind jährlich zu kontrollieren, bei Bedarf zu
reinigen und instand zu halten.

Zusätzlich sollte geprüft werden, ob einige der nicht mehr genutzten Hopfenstangen mit
Spechthöhlen in die Außenanlage der geplanten Wohnsiedlung umgesetzt werden können.
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

Sie könnten dort nicht nur Vögeln weitere Brutplätze bieten, sondern wären auch als Zeug-
nisse der traditionellen landwirtschaftlichen Kultur anzusehen. Falls keine geeigneten
Spechthöhlen in den aufzustellenden Hopfenstangen vorhanden sind, können diese auch
durch eine entsprechende Bohrung künstlich hergestellt werden. Für jede Hopfenstange, die
wieder im B-Plangebiet aufgestellt wird und somit einen Nistplatz für höhlenbrütende Vogel-
arten bietet, kann auf einen der 15 vorgesehenen Ersatznistkästen verzichtet werden. Letzte-
res ist allerdings nur dann möglich, wenn das Aufstellen der Hopfenstangen noch vor Beginn
der neuen Brutsaison erfolgen kann.

CEF2: Anlage lockerer Gebüsche/Hecken mit Gras-/Krautsäumen

Die Maßnahme dient dem Ausgleich für den Verlust bestehender Gehölze innerhalb des ge-
planten Baugebietes als Bruthabitat für gebüseh- und heckenbrütende Vogelarten (Bluthänf-
ling, Dorngrasmücke und Stieglitz). Die neu zu pflanzenden Gebüsch- und Heckenstrukturen
werden auf der bestehen bleibenden Wiesenfläche (Flurstücks-Nr. 948) nordöstlich des B-
Plangebietes platziert.

Als Pflanzmaterial sind heimische, standortgerechte Laubgehölze, Stauden (bevorzugt sa-
mentragende Korbbtütler) und Wildkräuter zu verwenden. Die Höhe der Gebüsche/Hecken
sollte 3 m nicht überschreiten, was entweder durch die Verwendung niedrig wüchsiger Arten
oder durch bedarfsweise Heckenpflege gewährleistet werden muss. Bei der Neupflanzung
von Sträuchern muss darauf geachtet werden, dass diese bereits eine Mindesthöhe von 2 m
haben und ausreichend verzweigt sind, sodass es Gebüschbrütern möglich ist, diese Struk-
turen sofort zu beziehen. Die Gebüsche/Hecken müssen bei Bedarf gepflegt werden.

• CEF3: Aufwertung der Aussetzunflsfläche für Zauneidechsen

Durch die Baumaßnahmen gehen Habitate für die Zauneidechse verloren. Der Verlust von
Lebensraum für die Zauneidechsenpopulation muss daher ausgeglichen werden. Als vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahme ist die Aufwertung der bereits von Zauneidechsen besiedelten
Wiesenfläche im Osten des offengelassenen Gartengrundstücks (Flurstücks-Nr. 949) mit
Habitatelementen geplant. Dadurch soll die Lebensraumkapazität der Fläche für Zaunei-
dechsen erhöht werden.

Die anzulegenden Zauneidechsenhabitate sollen so beschaffen sein, dass sie der Zaunei-
dechse als Sonn- und Versteckplatz, Winterquartier und Eiablageplatz dienen können. Die
Zauneidechsenhabitate bestehen daher jeweils aus drei Hauptelementen: Steinschüttung mit
Unterboden, Totholzhaufen und Sandhaufen. Insgesamt sind zwei dieser Habitate im Osten
des Gartens geplant.

hlierfür werden zwei ca. 3 m lange und 2-3 m breite hohlraumreiche Steinhaufen in Ost-
West-Richtung aufgeschichtet. Die maximale Schütthöhe über der Geländeoberfläche be-
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

trägt 1 m. Für die Steinschüttungen werden zunächst ca. 1 m tiefe Gruben ausgehoben in
denen Unterbodenmaterial und Steine aufgeschüttet werden (u.a. KARCH2011). Ein Teil des
Aushubs wird seitlich in Richtung Norden auf die Schüttung aufgebracht (bis zu einem Dittel).
Gehölzpflanzungen sind an den Habitatelementen (teilweise Beschattung) aufgrund von be-
reits vorhandenen Gehölzbeständen nicht erforderlich.

Jeweils nördlich der Steinschüttungen werden hohlraumreiche Totholzhaufen (ca. 5 m gro-
ße Haufen aus Wurzelstöcken und Stammteile (Durchmesser > 12 cm)) angelegt.

Auf der Südseite des Steinhaufens (mind. 3 m entfernt) wird zudem als Eiablageplatz jeweils
ein Sandhaufen abgesetzt (lehmiger Sand, Unterbodenmaterial) der 2 m lang und 1 m breit
ist. Ausrichtung Ost-West, sodass eine möglichst große südexponierte Böschung entsteht.

Die obigen Angaben stellen die prinzipielle Vorgehensweise dar. Je nach örtlichen Gege-
benheiten und Erfordernissen kann davon fachlich begründet abgewichen werden.

Die Wiesenfläche wird ein- oder zweischürig (ab Mitte Juni und ab Mitte September) gemäht.
Die Zauneidechsenhabitate werden dabei freigestellt (Besonnung sicherstellen). Das Mähgut
muss anschließend abtransportiert werden. Zudem ist auf die Düngung und Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln auf der gesamten Fläche zu verzichten.
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

4.1.1 Gefäßpflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Aufgrund der Verbreitung bzw. des Lebensraums sind keine Gefäßpflanzen des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie im Gebiet zu erwarten. Sie werden daher im vorliegenden saP-Gutachten
nicht weiter behandelt.
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4; Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis
3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter):

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Tötunas- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zer-
Störung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorha-
bens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs-
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht
und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1
BNatSchG);

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen
Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-
tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchti-
gungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1.2.1 Säugetiere

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL

4.1.2.1.1 Fledermäuse

Zur Einschätzung der fledermauskundlichen Bedeutung des Planungsgebietes wurde im Mai
2020 der Gehölz- und Baumbestand im Norden des Gebietes untersucht. Es wurden vier

Höhlenbäume festgestellt, die als potenzielle Fledermausquartiere einzuschätzen sind.

Das B-Plangebiet wurde zwischen Mitte Mai und Mitte September 2020 viermal mit Ultra-
schalldetektoren untersucht. Die Begehungen fanden eine halbe Stunde vor Sonnenunter-
gang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang statt. An besonders geeigneten Stellen (poten-
zielle Quartiere) wurde jeweils 8 min lang angehalten (s. Anhang 2).

Nach Ende eines Kartiergangs wurde jeweils an einem der vier Höhlenbäume eine Horchbox
stationär aufgestellt. Damit sollten ein- oder ausfliegende Fledermäuse registriert werden.
Hierbei wurden keine Rufe baumbewohnender Fledermäuse aufgezeichnet. Es kann daher
davon ausgegangen werden, dass die Baumhöhlen 2020 nicht als Fledermausquartiere ge-
nutzt werden.

Die Erfassungszeit im Jahr 2020 betrug insgesamt ca. 41,5 h. Es wurden 194 getrennte
Lautsequenzen aufgezeichnet, von denen 173 Aufnahmen zu einer Artbestimmung führten
(s. Anhang 2).

Es wurde eine Art (Zwergfledermaus) sicher nachgewiesen, bei weiteren vier Fledermausar-
ten (Großer Abendsegler, Große- und Kleine Bartfledermaus und Wasserfledermaus) führt
die Auswertung nicht zu einem sicheren Artnachweis. Aufgrund ihrer Verbreitung sowie ihrer
Lebensraumansprüche sind Vorkommen dieser Arten jedoch potenziell möglich.

Damit ist für fünf Fledermausarten eine detaillierte Betrachtung in dem saP-Gutachten erfor-
derlich (s. Tab. 1).
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Tab. 1: Gefährdung und Nachweiswahrscheinlichkeit der 2020 im Planungsgebiet sicher bzw. poten-
ziell vorkommenden Fledermausarten.

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname

Nachweis-

Wahrscheinlichkeit RL RLD

Großer Abendsegler Nyctalus noctula p v

Große Bartfledermaus Myotis brandtii p 2 v

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus p v

Wasserfledermaus Myotis daubentonii p

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus N

Nachweiswahrscheinlichkeit (KFlB 2009):
RLD:
RLB:

N = sicher nachgewiesen, P = potenziell vorkommend
Rote Liste Deutschland (BFN 2020)
Rote Liste Bayerns (BAYLFU 2017)
Kategorien: 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,
V= Vorwarnliste, D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, aber Sta-
tus unbekannt, - = ungefährdet
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Großer Abendsegler {Nyctalus noctula}
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen: Großer Abendsegler

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern:- Art im UG: |_1 nachgewiesen
Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region

günstig |^ ungünstig - unzureichend \_\ ungünstig - schlecht

potenziell möglich

Als Habitatflächen des Großen Abendseglers gelten strukturierte Landschaften und Laubwälder bevorzugt in Gewässer-
nähe. Die Tiere nutzen in Bayern sowohl im Winter- als auch im Sommerhalbjahr i.d.R. Baumhöhlen, Nistkästen sowie
Spalten an Gebäuden als Quartiere. Sommerkolonien stellen in Bayern in aller Regel Männchengesellschaften dar. Wo-
chenstuben der Art sind in Bayern sehr selten. Bayern gilt als ein bedeutendes Überwinterungs- und wahrscheinlich auch
Durchzugsgebiet für Große Abendsegler aus dem nördlichen Mitteleuropa. Jagdhabitate sind insbesondere freie Lufträume
über großen, langsam fließenden oder stehenden Gewässern, an Waldrändern, in Parks oder über Wiesen. Sowohl die
Streckenflüge als auch die Jagdflüge erfolgen in großer Höhe über den Baumkronen und sind nur in geringem Maße struk-
turgebunden (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, 2010).

Lokale Population:

Im bayerischen Verbreitungsatlas ist ein Sommerquartier im betroffenen TK 7335 sowie ein Einzelfund im angrenzenden TK
7336 vermerkt (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). Im Arten- und Biotopschutzprogramm wird der Große Abendsegler als wan-
dernde Art beschrieben, mit Wochenstuben in Nordeuropa. Aus dem Landkreis liegen nur einzelne Sichtbeobachtungen
vor, bei denen die Vermutung auf Durchzügler nahe liegt (BAYSTMUGV 2003). In der Artenschutzkartierung sind keine
Nachweise vermerkt (BAYLFU 2020).
Im Rahmen der eigenen Kartierungen im Jahr 2020 wurden drei Rufe aufgezeichnet, die vom Großen Abendsegler stam-
men könnten. Die Art wird daher für das Untersuchungsgebiet als potenziell vorkommend gewertet. Da es sich um nur we-
nige Rufe handelt, ist davon auszugehen, dass das B-Plangebiet gegenwärtig nicht als Quartierstandort genutzt wird. Es ist
nicht möglich eine Aussage über die Bedeutung des B-Plangebietes als Jagdhabitat zu treffen. Eine Einschätzung der Po-
pulationsgröße des Großen Abendseglers ist für das Gebiet nicht möglich. Vorsorglich wird von einer kleinen lokalen Popu-
lation mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
hervorragend (A) D gut (B) 13 mittel-schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Neben Sommerquartieren oder Wochenstuben können sich beim Großen Abendsegler auch die Winterquartiere in Bäumen
befinden. Aktuell sind keine besetzten Quartiere der Art im B-Plangebiet vorhanden.
Diejenigen Bäume, die eine potenzielle Eignung als Sommerquartier aufweisen, werden nicht gefällt, weshalb nicht mit ei-
nern Verlust von Quartieren auszugeben ist.
Zur Nahrungssuche können Fledermäuse ohne weiteres auf benachbarte Flächen ausweichen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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Großer Abendsegler {Nyctalus noctula)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Bauzeitlich kann es vorübergehend zu Störungen (durch Lärm, Gerüche und Licht) potenzieller Sommer- und Wochenstu-
benquartiere in Höhlenbäumen oder Gebäuden in der Nähe des B-Plangebiets kommen.
Durch die Begrenzung der Beleuchtung während der Bauzeit auf das unbedingt notwendige Maß sowie den Einsatz von in-
sektenfreundlichen Leuchtmitteln für die künftige Beleuchtung der Außenanlagen werden die negativen Auswirkungen von
Lichtemissionen eingegrenzt. Zur Jagd können die Fledermäuse außerdem auf andere, weniger gestörte Flächen in der
Nachbarschaft ausweichen.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von erheblichen Störungen kann insge-
samt ausgeschlossen werden.

^ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige

Maß

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja |E] nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG
Aktuell sind keine Quartiere des Großen Abendseglers im B-Plangebiet bekannt. Zudem bleiben die potenziellen Quartiere
in Höhlenbäumen des offengelassenen Gartengrundstücks erhalten, weshalb es weder zu Tötungen noch Verletzungen von
Fledermäusen in Quartieren kommt.
Es ist anzunehmen, dass die Art das aktuelle B-Plangebiet gelegentlich zur Jagd nutzt. Durch den bauzeitlichen und be-
triebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für Fledermäuse im Vergleich zum
heutigen Zustand. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kollisionsrisikos für den Großen Abendsegler
nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja |S| nein
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Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen: Große Bartfledermaus

Rote-Liste Status Deutschland: V Art im UG: D nachgewiesen ^ potenziell möglichBayern:2

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region
D günstig ^ ungünstig - unzureichend D ungünstig - schlecht

Die Große Bartfledermaus lebt in wald- und zum Teil auch gewässerreichen Landschaften, wobei sie bei der Wahl ihrer
Sommerquartiere bei weitem nicht so streng an Baumquartiere gebunden ist wie andere Wald bewohnende Arten. Festge-
stellte Wochenstuben finden sich vor allem in Ritzen und Spalten unter dem Dach von Gebäuden. Auch als Sommerquartie-
re bevorzugt die Art spaltenartige Hohlräume in und an Gebäuden (z. B. hinter Wandverkleidungen, Fensterläden und in
Rollokästen), bezieht aber auch Nistkästen. Als Jagdhabitate der Art gelten vor allem strukturreiche, geschlossene Laub-
wälder. Außerhalb des Waldes orientiert sich ihr Flug an linienförmigen Landschaftsstrukturen wie Hecken, Feldgehölzen
und gehölzbegleiteten Gewässerläufen. In Bayern bekannte Winterquartiere liegen in Höhlen, Kellern und Stollen. Im Ver-
hältnis zur Zahl der Individuen in den Sommerquartieren ist die Art in den untersuchten Winterquartieren unterrepräsentiert,
was auf das Überwintern eines Großteils der Population in unbekannten Quartieren hindeutet (MESCHEDE & RUDOLPH 2004).
Lokale Population:

Im Verbreitungsatlas für Bayern sind im betroffenen TK 7335 ein Fortpflanzungsnachweis und ein Sommerquartier vermerkt
sowie zwei Fortpflanzungsnachweise und ein Einzelfund in den umliegenden TK-Blättern (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). Im
Artenschutzkataster liegen Nachweise einer unbestimmten Bartfledermaus aus dem Jahr 2002 mit 27 Individuen in ca. 3,2
km Entfernung nordwestlich des B-Plangebietes vor (BAYLFU 2020).
Die Gruppe der Bartfledermäuse umfasst die rufanalytisch nur anhand ihrer Sozialrufe zu unterscheidenden Arten Große
(Myotis brandtii) und Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus). Aufgrund der bekannten Verbreitung und der Lebens-
raumansprüche ist ein Vorkommen beider Arten im B-Plangebiet nicht auszuschließen.
Insgesamt konnten im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 72 Rufe von Bartfledermäusen, die möglicherweise von der
Großen Bartfledermaus stammen, aufgezeichnet werden.
Eine Quartiernutzung der Großen Bartfledermaus ist im B-Plangebiet nicht auszuschließen und auch als Jagdhabtat scheint
das Gebiet für die Art von Bedeutung zu sein.
Eine Einschätzung der Populationsgröße der Großen Bartfledermaus ist für das Gebiet nicht möglich. Vorsorglich wird von
einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
D hervorragend (A) D gut (B) ^ mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die möglichen Wochenstuben und Sommerquartiere der Großen Bartfledermaus können sich sowohl in Baumhöhlen, als
auch in und an Gebäuden befinden. Die Überwinterung erfolgt in Gebäuden, Höhlen oder Stollen. Aktuell sind keine besetz-
ten Quartiere der Art im aktuellen B-Plangebiet vorhanden.
Diejenigen Bäume, die eine potenzielle Eignung als Sommerquartier aufweisen, werden nicht gefällt, weshalb nicht mit ei-
nern Verlust von Quartieren auszugeben ist.
Zur Nahrungssuche können Fledermäuse ohne weiteres auf benachbarte Flächen ausweichen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

[_] Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D Ja |S1 nein
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Große Bartfledermaus [Myotis brandtiP)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Bauzeitlich kann es vorübergehend zu Störungen (durch Lärm, Gerüche und Licht) potenzieller Sommer- und Wochenstu-
benquartiere in Höhlenbäumen oder Gebäuden in der Nähe des B-Plangebiets kommen.
Durch die Begrenzung der Beleuchtung während der Bauzeit auf das unbedingt notwendige Maß sowie den Einsatz von in-
sektenfreundlichen Leuchtmitteln für die künftige Beleuchtung der Außenanlagen werden die negativen Auswirkungen von
Lichtemissionen eingegrenzt. Zur Jagd können die Fledermäuse außerdem auf andere, weniger gestörte Flächen in der
Nachbarschaft ausweichen.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von erheblichen Störungen kann insge-
samt ausgeschlossen werden.

^ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige

Maß

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Aktuell sind keine Quartiere der Großen Bartfledermaus im B-Plangebiet bekannt. Zudem bleiben die potenziellen Quartiere
in Höhlenbäumen des offengelassenen Gartengrundstücks erhalten, weshalb es weder zu Tötungen noch Verletzungen von
Fledermäusen in Quartieren kommt.
Es ist anzunehmen, dass die Art das aktuelle B-Plangebiet gelegentlich zur Jagd nutzt. Durch den bauzeitlichen und be-
triebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für Fledermäuse im Vergleich zum
heutigen Zustand. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kollisionsrisikos für die Große Bartfledermaus
nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja [S] nein
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Kleine Bartfledermaus {Myotis mystacinus)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen; Kleine Bartfledermaus

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: - Art im UG; CI nachgewiesen ^ potenziell möglich
Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region
^ günstig Q ungünstig - unzureichend [_] ungünstig - schlecht

Die Kleine Bartfledermaus wird häufig als typische "Dorf- bzw. Siedlungsfledermaus" bezeichnet. Natürliche Quartiere von
Kolonien der Art sind in Bayern nicht bekannt. Die Präferenz von Ortschaften bei der Quartierwahl ist jedoch auf Quartier-
mangel in der (Wald-)Landschaft zurückzuführen. Sofern das Quartierangebot vorhanden ist, können Kolonien auch im
Wald regelmäßig vorkommen. In Bayern bekannte Sommerquartiere und Wochenstuben befinden sich fast ausschließlich
an und in Gebäuden, selten in Nistkästen. Bekannte Winterquartiere sind stets unterirdisch in Höhlen, Stollen und Kellern
mit 80-90 %,Luftfeuchtigkeit. Als Jagdhabitat bevorzugt die Art strukturreiches Offenland und Wald. Ihr Flug orientiert sich
an Gehölzbeständen und linienförmigen Elementen, wie Gewässerläufen, aber auch an Straßenbeleuchtungen. Die Art ge-
hört in Bayern zu den relativ häufigen Fledermausarten. Ab 1985 liegen an 750 Fundorten Nachweise vor (MESCHEDE &
RUDOLPH 2004).

Lokale Population;

Im bayerischen Verbreitungsatlas ist ein Fortpflanzungsnachweis sowie ein Sommerquartier im betroffenen TK 7335 doku-
mentiert. Zudem sind zwei Fortpflanzungsnachweise und ein Einzelfund in den umliegenden TK-Blättern vermerkt (ME-
SCHEDE & RUDOLPH 2010). Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen werden mehrere Einzelfun-
de aus den 1980er Jahren erwähnt. Wahrscheinlich ist die Art nach wie vor im Gebiet vorhanden (BAYSTMUGV 2003). Im
Artenschutzkataster liegen Nachweise einer unbestimmten Bartfledermaus aus dem Jahr 2002 mit 27 Individuen in ca. 3,2
km Entfernung nordwestlich des B-Plangebietes vor(BAYLFU 2020).
Die Gruppe der Bartfledermäuse umfasst die rufanalytisch nur anhand ihrer Sozialrufe zu unterscheidenden Arten Große
(Myotis brandtii) und Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus). Aufgrund der bekannten Verbreitung und der Lebens-
raumansprüche ist ein Vorkommen beider Arten im B-Plangebiet nicht auszuschließen.
Insgesamt konnten im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 72 Rufe von Bartfledermäusen, die möglicherweise von der
Kleinen Bartfledermaus stammen, aufgezeichnet werden.
Eine Quartiernutzung der Kleinen Bartfledermaus ist im B-Plangebiet nicht auszuschließen und auch als Jagdhabtat scheint
das Gebiet für die Art von Bedeutung zu sein.
Eine Einschätzung der Populationsgröße der Kleinen Bartfledermaus ist für das Gebiet nicht möglich. Vorsorglich wird von
einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
hervorragend (A) CD gut (B) [El mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr_3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die möglichen Wochenstuben und Sommerquartiere der Kleinen Bartfledermaus können sich sowohl in Baumhöhlen, als
auch in und an Gebäuden befinden. Die Überwinterung erfolgt in Gebäuden, Höhlen oder Stollen. Aktuell sind keine besetz-
ten Quartiere der Art im B-Plangebiet vorhanden.
Diejenigen Bäume, die eine potenzielle Eignung als Sommerquartier aufweisen, werden nicht gefällt, weshalb nicht mit ei-
nern Verlust von Quartieren auszugeben ist.
Zur Nahrungssuche können Fledermäuse ohne weiteres auf benachbarte Flächen ausweichen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja [Z] nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Kleine Bartfledermaus {Myotis mystacinus)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Bauzeitlich kann es vorübergehend zu Störungen (durch Lärm, Gerüche und Licht) potenzieller Sommer- und Wochenstu-
benquartiere in Höhlenbäumen oder Gebäuden in der Nähe des B-Plangebiets kommen.
Durch die Begrenzung der Beleuchtung während der Bauzeit auf das unbedingt notwendige Maß sowie den Einsatz von in-
sektenfreundlichen Leuchtmitteln für die künftige Beleuchtung der Außenanlagen werden die negativen Auswirkungen von
Lichtemissionen eingegrenzt. Zur Jagd können die Fledermäuse außerdem auf andere, weniger gestörte Flächen in der
Nachbarschaft ausweichen.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von erheblichen Störungen kann insge-
samt ausgeschlossen werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige

Maß

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Aktuell sind keine Quartiere der Kleinen Bartfledermaus im B-Plangebiet bekannt. Zudem Zudem bleiben die potenziellen
Quartiere in Höhlenbäumen des offengelassenen Gartengrundstücks erhalten, weshalb es weder zu Tötungen noch Verlet-
zungen von Fledermäusen in Quartieren kommt.
Es ist anzunehmen, dass die Art das aktuelle B-Plangebiet gelegentlich zur Jagd nutzt. Durch den bauzeitlichen und be-
triebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für Fledermäuse im Vergleich zum
heutigen Zustand. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kollisionsrisikos für die Kleine Bartfledermaus
nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen Verbotstatbestand dar.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Wasserfledermaus {Myotis daubentonii)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen: Wasserfledermaus

Rote-Liste Status Deutschland: Bayern:- Art im DG; D nachgewiesen ^ potenziell möglich
Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Bioqeoaraphischen Region

günstig D ungünstig - unzureichend D ungünstig -schlecht

Die Wasserfledermaus wird in aller Regel zu den Waldfledermäusen gezählt. Sommerkolonien befinden sich in Baum-
höhlen oder in Nistkästen, die an Bäumen angebracht sind. Zum Überwintern sucht die Art relativ warme und feuchte Ort
auf, z. B. Keller, Stollen oder Höhlen. Als Hauptjagdgebiet werden stehende oder langsam fließende Gewässer aufge-
sucht. Darüber hinaus wird auch in Wäldern, Parks oder Streuobstwiesen nach Nahrung gesucht. Die Art ist in ganz Bay-
ern verbreitet und meist häufig (MESCHEDE & RUDOLPH 2004,2010).

Lokale Population:

Im bayerischen Verbreitungsatlas ist kein direkter Nachweis im betroffenen Quadranten (7735/3) jedoch ein Fortpflan-
zungsnachweis im angrenzenden Quadranten 7335/1 vermerkt (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). Gemäß dem Arten- und Bio-
topschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen sind in der Fledermaus-Datenbank und im Artenschutzkataster keine ak-
tuellen Nachweise der Art vermerkt. Doch wird die Wasserfledermaus immer wieder im Landkreis gesichtet und ihr
Vorkommen wird als sehr wahrscheinlich eingeschätzt. Jedoch waren seinerzeit keine Quartiere bekannt (BAYSTMUGV
2003).
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 wurden Aufnahmen der Art nur innerhalb der Rufgruppe Mkm registriert, zu der
ebenfalls die Rufgruppe der Bartfledermäuse zählt. Vermutlich handelt es sich bei der Art um überfliegende Individuen, die
es zum Jagen an die Wolnzach zieht. Eine Quartiernutzung ist im B-Plangebiet nicht auszuschließen. Da es nicht möglich
ist, ihre Populationsgröße im Gebiet einzuschätzen, wird vorsorglich von einer lokalen Population mit schlechtem Erhal-
tungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
hervorragend (A) El gut (B) Kl mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Bei der Wasserfledermaus können sich Sommerquartiere oder Wochenstuben in und an Bäumen befinden. Als Winter-
quartiere werden Bäume von dieser Art nicht genutzt.
Diejenigen Bäume, die eine potenzielle Eignung als Sommerquartier aufweisen, werden nicht gefällt, weshalb nicht mit ei-
nern Verlust von Quartieren auszugehen ist.
Zur Nahrungssuche können Fledermäuse ohne weiteres auf benachbarte Flächen ausweichen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja [3 nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Wasserfledermaus {Myotis daubentonii)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Bauzeitlich kann es vorübergehend zu Störungen (durch Lärm, Gerüche und Licht) potenzieller Sommer- und Wochenstu-
benquartiere in Höhlenbäumen oder Gebäuden in der Nähe des B-Plangebiets kommen.
Durch die Begrenzung der Beleuchtung während der Bauzeit auf das unbedingt notwendige Maß sowie äen Einsatz von
insektenfreundlichen Leuchtmitteln für die künftige Beleuchtung der Außenanlagen werden die negativen Auswirkungen
von Lichtemissionen eingegrenzt. Zur Jagd können die Fledermäuse außerdem auf andere, weniger gestörte Flächen in
der Nachbarschaft ausweichen.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrundvon erheblichen Störungen kann insge-
samt ausgeschlossen werden.

K] Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
* Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige

Maß

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Aktuell sind keine Quartiere der Wasserfledermaus im B-Plangebiet bekannt. Zudem bleiben die potenziellen Quartiere in
Höhlenbäumen des offengelassenen Gartengrundstücks erhalten, weshalb es weder zu Tötungen noch Verletzungen von
Fledermäusen in Quartieren kommt.

Es ist anzunehmen, dass die Art das aktuelle B-Plangebiet gelegentlich zur Jagd nutzt. Durch den bauzeitlichen und be-
triebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für Fledermäuse im Vergleich zum
heutigen Zustand. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kollisionsrisikos für die Wasserfledermaus
nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen Verbotstatbestand dar.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: Q ja [^ nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Zwergfledermaus [Pipistrellus pipistrellus}
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen: Zwergfledermaus

Rote-Liste Status Deutschland: • Bayern: • Art im UG: ^nachgewiesen D potenziell möglich
Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Bioqeoflraphischen Region
K] günstig D ungünstig - unzureichend D ungünstig - schlecht

Die Zwergfledermaus ist eine sehr anpassungsfähige Art, die in sehr unterschiedlichen Bereichen auf Beutefang geht (an
Gehölzsäume, an Laternen, im Wald). Die Jagd findet in der Regel in Höhen zwischen 5 m und 20 m statt. Ihre Wochenstu-
ben und Sommerquartiere befinden sich überwiegend in und an Gebäuden. Die Quartiertreue der Weibchen gegenüber der
Wochenstuben ist nicht besonders ausgeprägt. Als Winterquartiere werden neben Gebäuden auch Keller und Höhlen ge-
nutzt, in denen sich die Zwergfledermäuse stärker als andere Arten konzentrieren. Als Jagdgebiete präferiert die Zwergfle-
dermaus Gehölzränder und Gewässer. Sie ist in ganz Bayern flächendeckend verbreitet und meist häufig (MESCHEDE & Ru-
DOLPH 2004, 2010).

Lokale Population:

Gemäß des bayerischen Verbreitungsatlas gibt es je einen Fortpflanzungsnachweis im betroffenen TK 7335 sowie angren-
zend in TK 7336 sowie ein Sommerquartier in TK 7435 (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Zudem gibt es einen Fortpflanzungs-
nachweis im angrenzenden Quadranten 7336/1 (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). In der Artenschutzkartierung ist ein Nach-
weis eines Individuums aus 2018 ca. 0,8 km südlich des B-Plangebietes vermerkt (BAYLFU 2020). Es gibt Beobachtungen
aus dem ganzen Landkreis und es sind drei Wochenstuben mit je 15 bis 50 Individuen bekannt (BAYSTMUGV 2003).
Während den eigenen Begehungen 2020 wurde die Art mit 98 Rufen im B-Plangebiet sicher nachgewiesen. Die Rufe wur-
den im aufgelassenen Garten sowie an den Baumgruppen im Norden des Gebietes registriert. Der nordwestliche Bereich
des B-Plangebietes ist als Jagdlebensraum von Bedeutung. Eine Quartiernuteung in der angrenzenden Wohnsiedlung ist zu
vermuten.
Es ist nicht möglich, die Populationsgröße der Zwergfledermaus im Gebiet genau einzuschätzen. Es wird von einer kleinen
lokalen Population mit gutem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
hervorragend (A) ^ gut (B) [_] mittel - schlecht (C)

2.1Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die möglichen Quartiere der Zwergfledermaus befinden sich fast ausschließlich in und an Gebäuden. Innerhalb des B-
Plangebietes befinden sich keine Gebäude. Daher ist nicht vom Verlust von Quartieren im Zuge des Vorhabens auszuge-
hen. Zur Nahrungssuche können betroffene Tiere ohne weiteres auf benachbarte Flächen ausweichen.
Das Schädigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist nicht einschlägig.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Zwergfledermaus [Pipistrellus pipistrellus)
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs, 5 BNatSchG

Bauzeitlich kann es vorübergehend zu Störungen (durch Lärm, Gerüche und Licht) potenzieller Sommer- und Wochenstu-
benquartiere in Höhlenbäumen oder Gebäuden in der Nähe des B-Plangebiets kommen.
Durch die Begrenzung der Beleuchtung während der Bauzeit auf das unbedingt notwendige Maß sowie den Einsatz von in-
sektenfreundlichen Leuchtmitteln für die künftige Beleuchtung der Außenanlagen werden die negativen Auswirkungen von
Lichtemissionen eingegrenzt. Zur Jagd können die Fledermäuse außerdem auf andere, weniger gestörte Flächen in der
Nachbarschaft ausweichen.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von erheblichen Störungen kann insge-
•samt ausgeschlossen werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige

Maß

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da sich keine Gebäude innerhalb des Planungsgebietes befinden und es somit zu keinem Abbruch von Gebäuden im Zuge
des Eingriffs kommt, kommt es zu keiner Verletzung oder Tötung von Fledermäusen in Fortpflanzungs- und Ruhestätten.
Durch den bauzeitlichen und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für
Fledermäuse im Vergleich zum heutigen Zustand. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kollisionsrisi-
kos für die Zwergfledermaus nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen
Verbotstatbestand dar,

Q Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
Q CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja |^ nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1.2.1.2 Haselmaus

Im offengelassenen Gartengrundstück nördlich des B-Plangebietes befinden sich

Gehölzbestände, die potenziell geeignete Lebensräume für Haselmäuse darstellen. Im Jahr

2020 konnten keine Nester oder sonstige Spuren von Haselmäusen festgestellt werden. Da-
her muss die Art im Rahmen des saP-Gutachtens nicht vertiefend bearbeitet werden.
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1.2.2 Reptilien

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL

Bei fünf Gebietsbegehungen (April bis September 2020) wurde an geeigneten Stellen nach
Reptilien gesucht (s. Anhang 2). Mit der Zauneidechse konnte eine Reptilienart nachgewie-
sen werden, die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie artenschutzrechtlich relevant ist. Die
meisten Nachweise gelangen im offengelassenen Gartengrundstück. Zwei Individuen wur-
den im Ruderalstreifen zwischen der Oberen Lindenstraße und den angrenzenden Äckern
entdeckt.

Für die Zauneidechse {Lacerta agilis) ist im Rahmen des saP-Gutachtens eine detaillierte
Prüfung erforderlich. Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten sind
aus dem B-Plangebiet nicht bekannt und nicht zu erwarten.

Zauneidechse {Lacerta agilis)
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen: Zauneidechse

Rote-Liste Status Deutschland: V Art im UG: ^ nachgewiesen D potenziell möglichBayern:V

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeociraphischen Region
Q günstig ^ ungünstig - unzureichend D ungünstig - schlecht Q unbekannt
Die Zauneidechse ist eine wärmeliebende Art, die bevorzugt auf Magerrasen, sonnenexponierten Hängen und
Böschungen (oft entlang von Straßen und Schienenwegen), Wegrändern, lückigen Brachflächen vorkommt. Als
hauptsächlicher limitierender Faktor für die Art gilt die Verfügbarkeit gut besonnter, vegetationsarmer Flächen mit für die Art
grabfähigem Boden, hier werden die Eier abgelegt.
In Bayern ist die Zauneidechse weit verbreitet und wird derzeit nur in der Vorwarnliste geführt. Gefährdet ist sie einerseits
aufgrund der Nutzungsintensivierung von Magerstandorten, andererseits durch die naturgemäß einsetzende Verbuschung
nicht bewirtschafteter Flächen (GÜNTHER 1996).

Lokale Population:

Im bayerischen Verbreitungsatlas liegen Nachweise der Art aus dem Zeitraum 1996 - 2014 in TK 7335 sowie in den
angrenzenden Quadranten vor. in 7336/3 und in 7435/1 stammen die letzten Nachweise aus dem Zeitraum 1981 - 1995
(ANDRÄ ETAL. 2019). Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim enthält zahlreiche
Nachweise der Art, vor allem an den llmtalhängen im Hügellland, an Böschungen, Magerwiesen und ähnlichen
Lebensräumen (BayStMUGV 2003). Im Artenschutzkataster sind 31 Nachweise der Zauneidechse in einem Umkreis von
5km um das B-Plangebiet herum aufgelistet (BAYLFU 2020). Der jüngste Eintrag stammt aus dem Jahr 2017 mit drei
Individuen in ca. 2 km Entfernung nordwestlich des B-Plangebietes. Der nächstgelegene Nachweis stammt aus dem Jahr
2012 mit 10 Individuen in ca. 0,9 km Entfernung nördlich des B-Plangebietes.
Bei den eigenen Kartierungen 2020 konnte die Art vorwiegend im aufgelassenen Garten im Norden des B-Plangebietes
sowie 2 Individuen im Grünstreifen zwischen der Oberen Lindenstraße und den angrenzenden Äckern festgestellt werden.
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als gut eingeschätzt.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
D hervorragend (A) ^ gut (B) D mittel - schlecht (C)
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Zauneidechse [Lacerta agilis)
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

2.1 Prognose der Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 -3 u. 5 BNatSchG
Das Zauneidechsenvorkommen konzentriert sich auf den offengelassenen Garten im Nordwesten des B-Plangebietes. Die-
ser ist von dem geplanten Eingriff nicht betroffen. Aber auch im Grünstreifen zwischen der Oberen Lindenstraße und den
angrenzenden Äckern wurden Zauneidechsen gesichtet (s. Anhang 2, Karte 3). Dieser Lebensraum geht bei einer Bebau-
ung verloren.
Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen wird der bereits von Zauneidechsen besiedelte Garten im Nordwesten des B-
Plangebietes aufgewertet. Dadurch soll die Lebensraumkapazität der Fläche für Zauneidechsen erhöht werden. Es sollen
Schutzzäune entlang der östlichen und südöstlichen Grenze des Gartens aufgestellt werden, um die umgesiedelten Zaun-
eidechsen daran zu hindern, in den Baustellenbereich zurück zu laufen.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
^ CEF-Maßnahmen erforderlich:

• Aufwertung der Aussetzungsfläche für Zauneidechsen

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja K] nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz, 3 u. 5 BNatSchG

Bau- und betriebsbedingt kommt es zu möglichen Störungen durch Lärm, Erschütterungen, Stoffimmissionen. Zauneidech-
sen sind gegenüber derartigen Störungen allerdings wenig empfindlich und kommen häufig entlang von Straßen- und,
Bahnböschungen vor.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population durch Störungen kann daher nicht ausgeschlossen
werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG
Um die Verletzung oder Tötung von Zauneidechsen in dem schmalen Grünstreifen zu vermeiden, wird dieser im Frühjahr
(vor der Eiablage) möglichst vollständig und schonend durch Fachpersonal abgefangen und in den aufgewerteten Garten
umgesetzt. Durch das Aufstellen von Schutzzäunen soll ein Zurücklaufen verhindert werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr ist mit einer nicht signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos zu rech-
nen. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen Verbotstatbestand dar.

^ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen und Aufstellung von Schutzzäunen

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: Q ja ^ nein

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" 26



4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.1.2.3 Amphibien

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL

Während den Kartierungen 2020 waren auch nach Regentagen nur in zwei Mulden kleinere

Tümpel vorhanden. Diesewurden stets erfolglos kontrolliert.

Da keine Amphibienart nach Anhang IV der FFH-RL im B-Plangebiet nachgewiesen werden

konnte, werden die Amphibien im Rahmen des saP-Gutachtens nicht vertiefend betrachtet.
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der
Vogelschutz-Richtlinie

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach der Vogelschutzrichtlinie (VRL) ergeben sich

aus §44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige
Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2/Lder Formblätter):

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Abweichend davonliegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Störunasverbot (s. Nr. 2.2 deLFormblätter):

Erhebliches Stören von europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen

Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Tötunas- und Verletzunasverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zer-

Störung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorha-

bens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs-

und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht

und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1

BNatSchG);

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchti-

gungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).
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Übersicht über das Vorkommen derbetroffenen Europäischen Vogelarten

Zur systematischen Erfassung der Brutvogelfauna fanden im Zeitraum März bis Juni 2020

insgesamt fünf morgendliche Begehungen statt. Dabei wurden auch benachbarte Flächen

des B-Plangebietes mit in die Untersuchung einbezogen. Zur Erfassung des möglichen

Rebhuhnvorkommens fanden zwei abendliche Kartierungen in der Abenddämmerung mit

Klangattrappe statt. Es wurde hierbei kein Nachweis erbracht. Die Ergebnisse der Kartierung

sind in Anhang 2 dargestellt.

Insgesamt konnten 21 Vogelarten innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes nachge-

wiesen werden. Davon sind sieben Arten als Brutvogel bzw. vermutlicher Brutvogel und acht

Arten als möglicherweise brütend einzuschätzen. Sechs Arten sind als im näheren Umfeld

des B-Plangebietes zu werten und es wurde eine Brutvogelart als Durchzügler registriert.

Insgesamt stehen neun der im Jahr 2020 nachgewiesenen Vogelarten auf einer Vorwarnlis-

te, Roten Liste und/oder gelten nach § 7 Ans. 2 Nr. 14 BNatSchG als streng geschützte Art

(s. Tab. 2). Darüber hinaus wurden im näheren Umfeld weitere acht Arten beobachtet, davon

zwei mögliche und vier vermutliche Brutvögel.

Auf Grundlage der Kartierergebnisse und Recherchen sowie der festgestellten Gebietsaus-

stattung wurde die Abschichtungsliste überarbeitet (s. Anhang 1). Alle Arten, die ein weites

Biotopspektrum besiedeln, weit verbreitet und häufig sowie ungefährdet sind, wurden hin-

sichtlich des Abschichtungskriteriums E (Wirkungsempfindlichkeit) mit 0 bewertet, d.h. bei

diesen Arten kann mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine

Verbotstatbestände ausgelöst werden können.

Damit verbleiben 12 Vogelarten, für die eine detaillierte Prüfung erforderlich ist (s. Tab. 2).

Tab. 2: Gefährdung und Bestandsgröße der 2020 nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden
Vogelarten, für die eine detaillierte Prüfung erforderlich ist.

Rote Liste

Deutscher Artname BY

Innerhalb UG

D sg
Naehweis-

status

Weiteres Umfeld

Bestands-

große
Nachweis-

Status

Bestands-

große

Bluthänfling 2 3 mBv/Dz
0-2 Bp
/25 Ind.

mBv 2-3 Bp

Dorngrasmücke v vBv 2-3 Bp mBv 0-2 Bp

Feldsperling v v vBv 2-3 Bp Bv 1-2 Bp

Goldammer v mBv 0-1 Bp mBv 0-2 Bp

Grünspecht x vBv 1 Bp

Haussperling v v vBv 7-8 Bp

Mäusebussard x Ng 1 Ind.

Mauersegler 3 Ng 1 Ind.
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Rote Liste

^Deutscher Artname ,OT

Innerhalb UG Weiteres Umfeld

D S9
Nachweis-

status

BestandS-

gro&e
Nachweis-

status

Bestands-

gröRe

Sperber x Ng 1 Ind. mBv 0-1 Bp

Star 3 mBv 0-3 Bp mBv 0-2 Bp

Stieglitz v mBv 0-1 Bp mBv 0-1 Bp

Turmfalke x Ng 1 Ind.

Rote Liste BY:
Rote Liste D:

Status:

Bestand:

sg:

Rote Liste Bayerns (BAYLFU 2016)
Rote Liste Deutschlands (GRÜNEBERG et ai.2015)
Kategorien: 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = nicht gefährdet, nb = nicht bewertet
Bv = Brutvogel, vBv = vermutlicher Brutvogel (= Brutverdacht), mBv = möglicher Brutvogel (Brut-
zeitfeststellung) Ng = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler
Bp = Brutpaar, Ind. = Individuen (Maximalwert bei Nahrungsgästen und Zugvögeln)
streng geschützte Art nach §7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

!
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Bluthänfling {Carduelis cannabina)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Bluthänfling

Rote-Liste Deutschland: 3 Bayern: 2 Art im DG ^ nachgewiesen Q potenziell möglich
Status: möglicher Brutvogel / Durchzügler

Der Bluthänfling bevorzugt sonnige und eher trockene Flächen wie Magerrasen in Verbindung mit Hecken und Sträuchern,
Waldränder mit randlicher Fichtenschonung und Anpflanzungen von Jungfichten mit Nähe zu einer niedrigen
samentragenden Krauchtschicht. Als Brutvogel in der offenen, aber hecken- und buschreichen Kulturschaft kommt der
Bluthänfling auch am Rand von Ortschaften vor, sofern genügend Büsche und Bäume stehen. Aber auch Innerorts in
Gärten, auf Friedhöfen, Obstplantagen und Grünanlagen ist die Art anzutreffen. Für die Ernährung spielt eine artenreiche
Wildkrautflora fast ganzjährig eine wichtige Rolle. Die Art ist durch den Verlust geeigneter Habitatstrukturen, die
Intensivierung der Landwirtschaft und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefährdet. Besonders betroffen ist der
Bluthänfling durch die Abnahme der Ernährungsmöglichkeiten und Nestlingsnahrung (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Im bayerischen Verbreitungsatlas ist der Bluthänfling mit 8-20 Brutpaaren als sicherer Brutvogel im betroffenen
Quadranten (7735/4) sowie im nördlich und westlich angrenzenden Quadranten 2 und 3 nachgewiesen. In 7335/1 gibt es
4-7 Brutpaare und in TK 7435 und 7336 wurde nicht kartiert (RÖDL et ai. 2012). Im Arten- und Biotopschutzprogramm des
Landkreises Pfaffenhofen an der lim werden Einzelnachweise des Bluthänftings im Landkreis beschrieben. In Südbayern ist
der Bluthänfling allgemein deutlich seltener als nördlich der Donau (BAYSTMUGV 2003). In der Artenschutzkartierung liegen
zwei Nachweise aus dem Jahr 2008 vor. Der nächstgelegene Eintrag stammt aus ca. 1,2 km Entfernung im Nordosten des
B-Plangebietes mit einem Individuum (BAYLFU 2020),
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 wurden 25 Individuen des Bluthänflings im Bereich der Hopfenfelder als
Durchzügler festgestellt. Die Art kommt innerhalb des engeren Untersuchungsgebites auch mit zwei möglichen Brutpaaren
vor und es brüten weitere Paare im Umfeld. Die Hopfenkulturen scheinen für den Heckenbrüter Bluthänfling günstige
Bruthabitate darzustellen. Es wird demnach von einer kleinen lokalen Population mit gutem Erhaltungszustand
ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
D hervorragend (A) K] gut (B) D mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Von der geplanten Bebauung ist ein potenzieller Brutplatz des Bluthänflings in Sträuchem betroffen. Als vorgezogene
Ausgleichsmaßnahme für den Verlust bzw. die Entwertung eines möglichen Brutplatzes des Bluthänflings sollen im Norden
des B-Plangebietes zwischen der Eingriffsfläche und den nördlichen Baumgruppen Gebüsche oder Hecken mit
vorgelagerten Gras/Krautsäumen neu angelegt werden. Diese müssen zum Zeitpunkt des Verlustes der möglichen
Brutplätze bereits eine ausreichende Bestandshöhe und -Struktur aufweisen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird damit im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:
• Anlage lockerer Gebüsche/Hecken mit Gras-/Krautsäumen

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja |Z] nein
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Bluthänfling {Carduelis cannabina)
Europäische Vogelart nach VRL

2,2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingtem Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der im weiteren
Umfeld des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art. Im weiteren Umfeld des Eingriffsbereichs sind
jedoch weitere, für die Art geeignete Baumbestände vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angren-
zenden Bereiche ausweichen können.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG
Da die Beseitigung der Gebüsche und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit erfolgen, kann
eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Bluthänfling nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Baufeldberäumung, Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der

Brutzeit zwischen Anfang September bis Ende Februar
CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja |E! nein
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Dorngrasmücke {Sylvia communis)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Dorngrasmücke

Rote-Liste Deutschland: - Bayern: V Art(en) im UG ^ nachgewiesen Qpotenziell möglich
Status: vermutlicher Brutvogel / möglicher Brutvogel-

im Umfeld

Die Dorngrasmücke steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste Bayerns. Sie ist in Bayern nur lückig verbreitet. So fehlt sie
in den Alpen, im Voralpinen Hügel- und Moorland, im östlichen Südbayern und manchen höheren Mittelgebirgen
Nordbayerns. Die Art brütet in der offenen Landschaft, die mit Hecken und Büschen oder kleinen Gehölzen durchsetzt ist.
Bevorzugt werden extensiv genutzte Agrarflächen und dicht bebaute Siedlungsflächen, das Innere von Waldflächen wird
hingegen gemieden. Am häufigsten kommt die Art auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vor (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Im bayerischen Verbreitungsatlas ist die Dorngrasmücke im betroffenen Quadranten (7335/4) sowie angrenzend im
Quadranten 2 und 3 mit der Häufigkeitsklasse 21 - 50 vermerkt (RÖDL et ai. 2012). In 7335/1 sowie in 7436/1 ist die Art mit
der Häufigkeitsklasse 4-7 vertreten und in den TK-Blättern 7435 und in 7336 wurde die Art nicht kartiert (RODEL et ai. 2012).
Nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm gilt die Dorngrasmücke im ganzen Landkreis Pfaffenhofen an der lim als
regelmäßiger Brutvogel, welcher jedoch nur an den südöstlich gelegenen llmtalhängen zwischen Rohrbach und
Pfaffenhofen an der lim in höherer Dichte vorkommt. Aufgrund ihrer Bindung an Hecken wird die Art als
landkreisbedeutsam eingestuft (BAYSTMUGV 2003). In der Artenschutzkartierung liegen sechs Einträge im Umkreis von 5
km vor. Der jüngste Nachweis aus dem Jahr 1998 ist mit drei Individuen vermerkt und der nächste Nachweis im Jahr 1996
mit einem Individuum an einem Heckengebiet ca. 2,6 km südöstlich des B-Plangebietes (BAYLFU 2020).
Bei den eigenen Kartierungen 2020 wurden zwei bis drei Brutpaare im Gebiet festgestellt. Eines davon brütet im Bereich
des Gartengrundstücks und weitere Paare brüten im Süden des B-Plangebietes in Feldgehölzen und Hecken. Es wird
demnach von einer kleinen lokalen Population mit gutem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit:
hervorragend (A) [^ gut (B) D mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Von der geplanten Bebauung sind zwei mögliche Brutplätze der Dorngrasmücke in Sträuchern betroffen. Als vorgezogene
Ausgleichsmaßnahme für den Verlust bzw. die Entwertung von möglichen Brutplätzen der Dorngrasmücke sollen im Norden
des B-Plangebietes zwischen der Eingriffsfläche und den nördlichen Baumgruppen Gebüsche oder Hecken mit
vorgelagerten Gras/Krautsäumen neu angelegt werden. Diese müssen zum Zeitpunkt des Verlustes der möglichen
Brutplätze bereits eine ausreichende Bestandshöhe und -Struktur aufweisen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird damit im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

[_] Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:
• Anlage lockerer Gebüsche/Hecken mit Gras-/Krautsäumen

Schädigungsverbot ist erfüllt: D Ja 1^ nein
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2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingtem Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der im weiteren
Umfeld des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art. Im weiteren Umfeld des Eingriffsbereichs sind
jedoch weitere, für die Art geeignete Baumbestände vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angren-
zenden Bereiche ausweichen können.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da die Beseitigung der Gebüsche und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit erfolgen, kann
eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für die Dorngrasmücke nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

^ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
•'Baufeldberäumung, Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der

Brutzeit zwischen Anfang September bis Ende Februar

CEF-Maßnahmen. erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja ]Z1 nein
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Feldsperling {Passer montanus)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen

Rote-Liste Deutschland: V Bayern: V Art im UG ^ nachgewiesen |_j potenziell möglich
Status: vermutlicher Brutvogel / Brutvogel im Umfeld

Der Feldsperling lebt in der halboffenen bis offenen Kulturlandschaft mit Vorkommen von Hecken und Baumbeständen in
Nachbarschaft zu Brachflächen, Magerrasen, Extensivgrünland oder sonstigen Offenlandbiotopen. In Randbereichen dazu
übernimmt er auch die Brutplätze und Nahrungsgewohnheiten des Haussperlings in Siedlungen. Der Feldsperling kommt
außerdem in Siedlungsbereichen mit Gärten und Obstbeständen vor.
Die Art ist durch den Verlust geeigneter Habitatstrukturen, die Intensivierung der Landwirtschaft und den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln gefährdet. Er ist besonders von der Abnahme der Ernährungsmöglichkeiten (Umstellung auf
Wintersaaten) und des Nistplatzangebotes betroffen. Als Standvogel ist er auch auf ausreichende Nahrungsquellen im
Winter angewiesen (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Nach dem bayerischen Verbreitungsatlas gibt es Nachweise im gesamten TK-Blatt 7335 sowie im südöstlich
angrenzenden Quadranten 7436/1. In den TK-Blättern 7435 und 7336 wurde die Art nicht kartiert (RODEL et ai. 2012). Im
Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Feldsperling nicht erwähnt
(BAYSTMUGV 2003). In der Artenschutzkartierung liegen zwei Nachweise aus dem Jahr 1992 vor, der nächstgelegene
stammt aus ca. 4,6 km südwestlich des B-Plangebietes (BAYLFU 2020).
Bei den eigenen Kartierungen 2020 wurde der Feldsperling mit 2-3 Brutpaaren innerhalb des B-Plangebietes sowie mit
weiteren Brutpaaren im weiteren Umfeld festgestellt. Es wird demnach von einer kleinen lokalen Population mit gutem
Erhaltungszustand ausgegangen,

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
hervorragend (A) Kl gut (B) D mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Der Feldsperling brütet derzeit im Bereich der Hopfenfelder im Süden des B-Plangebietes in Spechthöhlen in
Hopfenstangen. Damit gehen potenzielle Brutplätze der Art durch die geplante Bebauung verloren.
Daher ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme die Aufhängung geeigneter Nistkästen an Bäumen innerhalb des B-
Plangebietes oder in dessen Umfeld vorgesehen. Alternativ, können noch funktionstüchtige Hopfenstangen mit Höhlen
abgebaut und in das Siedlungsbild integriert werden.
Zur Nahrungssuche kann der Star auf benachbarte Flächen ausweichen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

^ CEF-Maßnahmen erforderlich:
• Aufhängen von Nistkästen an Bäumen (und/oder Umsetzen von Hopfenstangen)

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja [El nein
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Feldsperling (Passer montanus)
Europäische Vogelart nach VRL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kann es zu Störungen der im Umfeld
des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art kommen. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Wohngebiete und Baumbestände vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzen-
den Bereiche ausweichen können.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot isterfüllt; D ja ^ nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da die Beseitigung der Gebüsche und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit erfolgen, kann
eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
.Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Feldsperling nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Baufeldberäumung, Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der

Brutzeit zwischen Anfang September bis Ende Februar

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: Q ja El nein
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Goldammer {Emberiza citrinella}
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Goldammer

Rote-Liste Deutschland: V Bayern: Art im UG ^ nachgewiesen
Status: möglicher Brutvogel

potenziell möglich

Die Goldammer ist in Bayern noch ein sehr häufiger Brutvogel. Die Art lebt in halboffenen Landschaften mit Vorkommen
von Gebüschen, Hecken und Baumbeständen in Nachbarschaft zu Brachflächen, Magerrasen, Extensivgrünland oder
sonstigen Offenlandbiotopen. Die Goldammer ist als Standvogel auch auf ausreichende Nahrungsquellen im Winter
angewiesen. Die Art ist durch den Verlust geeigneter Habitatstrukturen, die Intensivierung der Landwirtschaft und den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefährdet (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Nach dem bayerischen Brutvogelatlas ist die Goldammer in TK 7335 und im angrenzenden Quadranten 7436/1 verbreitet.
In den anliegenden TK-Blättern 7435 und 7336 wurde er nicht kartiert (RODEL et ai. 2012). Im Arten- und Biotopschutzpro-
gramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird die Goldammer nicht erwähnt (BAYSTMUGV 2003). In der
Artenschutzkartierung liegen zwei Einträge im Umkreis von 5 km aus dem Jahr 1992 vor. Die Goldammer wurde 1992
sicher brütend an einem Bahndamm nordwestlich des B-Plangebietes nachgewiesen (BAYLFU 2020).
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 wurde ein mögliches Brutpaar innerhalb des Gartengrundstücks festgestellt. Es
brüten weitere Paare im weiteren Umfeld.
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird mit gut bewertet.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
hervorragend (A) IZ] gut (B) d mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs, 5 BNatSchG

Das nachgewiesene Revier der Goldammer im Gartengrundstück ist nicht von der geplanten Bebauung betroffen.
Es sind keine weiteren Brutplätze im Eingriffsbereich vorhanden. Zur Nahrungssuche kann die Art auf angrenzende Berei-
ehe ausweichen.
Das Schädigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist nicht einschlägig.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: Q ja nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kann es zu Störungen der im Umfeld
des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art kommen. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Gebäude vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Bereiche ausweichen
können.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja |^ nein
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2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs, 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da das Revier der Goldammer im Gartengrundstück nicht von der geplanten Bebauung betroffen ist und keine weiteren
Brutstätten im Eingriffsbereich vorhanden sind, kann eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie
die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zurAusgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für die Goldammer nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher kei-
nen Verbotstatbestand dar.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich: •

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja hinein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Grünspecht [Picus viridis)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Grünspecht

Rote-Liste Deutschland: - Bayern: - Art im UG ^ nachgewiesen D potenziell möglich
Status: vermutlicher Brutvogel im Umfeld

Der Grünspecht siedelt in der halboffenen, reich strukturierten Landschaft, die sowohl totholzreiche Laubbaumbestände als
auch magere Wiesen, Säume und Halbtrockenrasen enthält. Alte Laubbäume in lichten Waldbeständen, am Waldrand oder
in Feldgehölzen dienen ihm als Höhlenbäume. Als Nahrungspezialist für Ameisen ist er außerdem auf das Vorhandensein
von kurzrasigen Wiesen angewiesen. Bedroht ist die Art u.a. durch den Rückgang der Ameisennahrung (Eutrophierung), zu
häufige oder ausbleibende Mahd bzw. durch den Verlust von Randstrukturen. In Bayern ist die Art lückig bis flächig
verbreitet (BAUER et ai. 2005, BEZZEL et ai. 2005, RÖDL et ai. 2012).

Lokale Population:

Nach dem bayerischen Brutvogelatlas ist der Grünspecht im betroffenen TK 7335 als sicher brütend festgestellt. Im ersten
und zweiten Quadranten liegt eine Häufigkeitsklasse von 2 - 3 vor und im dritten und vierten von 4 - 7. Im südöstlich
angrenzenden Quadranten 7436/1 gibt es 4-7 Brutpaare.In den gesamten Quadranten 7336 und 7435 wurde die Art nicht
kartiert (RODEL et ai. 2012). Nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm ist die Art im Landkreis Pfaffenhofen an der lim
ein regelmäßiger Brutvogel in Au- und Laubwäldern sowie in Parks. Jedoch nahmen die Bestände seinerzeit ab
(BAYSTMUGV 2003). Als jüngster Nachweis im Artenschutzkataster liegen mehrere Einträge.aus dem Jahr 2008 vor. Als
nächstgelegener Nachweis wurden im Jahr 2008 zwei Individuen ca. 0,6 km nördlich des B-Plangebietes festgestellt
(BAYLFU 2020).
Bei den eigenen Kartierungen 2020 erfolgte der Nachweis des Grünspechts über Balzrufe im Feldgehölz südlich der Stra-
ße. Trotz geeigneter Habitate wurde er innerhalb des B-Plangebietes nicht beobachtet. Die festgestellten Höhlen in den
Hopfenstangen stammen vermutlich von Buntspechten. Es wird vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit
schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
D hervorragend (A) D gut (B) K! m ittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Der Grünspecht brütet derzeit nicht innerhalb des B-Plangebietes. Es ist keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte von dem
Vorhaben betroffen. Zur Nahrungssuche kann die Art auf angrenzende Bereiche ausweichen. DasSchädigungsverbot ist
nicht einschlägig.

D Konftiktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen eri'orderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein
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2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der im weiteren
Umfeld des Planungsgebietes bestehenden potenziellen Brutstätten der Art. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Gebäude vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Bereiche ausweichen
können.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da aktuell keine Brutstätten des Grünspechts im Planungsgebiet vorhanden sind kann eine Verletzung und Tötung brüten-
der Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden. Da der Abbau der Hopfenstangen
außerhalb der Brutzeit erfolgt, kann selbst im Falle einer zukünftigen Brut in einer der Hopfenstangen eine Verletzung und
Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Grünspecht nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

• ^ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit zwischen An-

fang September bis Ende Februar

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja |^ nein

;
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Haussperling (Passer domesticus)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Haussperling

Rote-Liste Deutschland: V Bayern: V Art im UG ^ nachgewiesen D potenziell möglich
Status: vermutlicher Brutvogel im Umfeld

Der Haussperling zählt noch zu den häufigsten Brutvögeln in Bayern und ist wie die Goldammer in Bayern
flächendeckend verbreitet. Der Haussperling brütet ausschließlich in menschlichen Siedlungen und Einzelgebäuden, sofern
diese nicht zu stark von anderen Brutplätzen isoliert sind und die Bildung von Kolonien zulassen. Auch außerhalb der
Brutzeit halten sich die Trupps vorwiegend in der Nähe von Gebäuden auf, zum Teil werden offene Agrarlandschaften und
Müllplätze abseits von Siedlungen aufgesucht (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Im bayerischen Brutvogelatlas gibt es Nachweise des Haussperlings im gesamten TK 7335 sowie im südöstlich
angrenzenden Quadranden 7436/1. In den TK-Blättem 7435 und 7336 wurde die Art jedoch nicht kartiert (RODEL et ai.
2012), Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Haussperling nicht erwähnt
(BAYSTMUGV 2003) und auch im Artenschutzkataster liegen keine Einträge der Art vor (BAYLFU 2020).
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 wurde der Haussperling häufig bei der Nahrungssuche im Ruderalstreifen ent-
lang der Oberen Lindenstraße bzw. auf den Äckern beobachtet. Die Art kommt an fast allen Wohngebäuden am Westrand
des B-Plangebietes vor.
Es wird daher von einer kleinen lokalen Population mit gutem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
hemrragend (A) ^ gut (B) D mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr, 3 und 1 i.V.m. Abs, 5 BNatSchG
Die nachgewiesenen Brutplätze des Haussperlings liegen außerhalb des Eingriffsbereichs in den Wohngebäuden am
Westrand des B-Plangebietes. Es ist keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte von dem Vorhaben betroffen. Zur Nahrungssu-
ehe kann die Art auf angrenzende Bereiche ausweichen. Das Schädigungsverbot ist nicht einschlägig.

[_] Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja [S] nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kann es zu Störungen der im Umfeld
des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art kommen. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Gebäude vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Bereiche ausweichen
können.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D Ja IZ] nein
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2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG
Innerhalb des B-Plangebietes befinden sich keine Gebäude. Da Haussperlinge ausschließlich in menschlichen Siedlungen
und Einzelgebäuden brüten, ist ein Vorhandensein von Brutstätten der Art auszuschließen. Somit kann eine Verletzung und
Tötung brütender Altvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Haussperling nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

[_] CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja ^] nein
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Mauersegler {Apus apus)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Mauersegler

Rote-Liste Deutschland: • Bayern: 3 Art(en) im UG ^ nachgewiesen D potenziell möglich
Status: Nahrungsgast

Der brutplatztreue Mauersegler brütet in Kolonien und nutzt oft nur einzelne Gebäude innerhalb der Ortschaften. Vor allem
Siedlungen mit städtischem Charakter und hohen Bauten beherbergen daher fast alle Brutplätze. In vielen Dörfern fehlen
Mauersegler als Brutvögel ganz oder brüten nur an höheren Gebäuden wie Kirchen und Feuerwehrhäusern. Geänderte
Gebäudebauweise, ständig zunehmende Bodenversiegelung in Städten und Dörfern sowie intensivierte
Landnutzungsformen führen zur Abnahme des Brutplatzangebotes, zu Mangel an Nistmaterial und zu Nahrungsengpässen
während der Brutzeit. Darüber hinaus sind sie auch von Individuenverlusten auf dem Zugweg und in den Überwinterungs-
gebieten betroffen (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Im bayerischen Verbreitungsatlas ist der Mauersegler im betroffenen Quadranten 7335/4 sowie in 7335/2 mit einer
Häufigkeitsklasse von 21-50 und mit 8-20 im angrenzenden Quadranten 7436 /1 vermerkt. In den TK-Blättern 7336 und
7435 wurde die Art nicht kartiert (RODEL et ai. 2012). Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen
an der lim wird der Mauersegler nicht erwähnt (BAYSTMUGV 2003). In der Artenschutzkartierung sind drei Nachweise aus
dem Jahr 2008 vermerkt . Der nächste Nachweis eines Individuums erfolgte ca.0,8 km südlich des B-Plangebietes
(BAYLFU 2020).
Bei den eigenen Kartierungen 2020 wurde der Mauersegler lediglich einmal jagend über dem B-Plangebiet beobachtet.
Eine Brut im näheren Umfeld ist nicht anzunehmen.

Es wird vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
hervorragend (A) U gut (B) ^ mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Der Mauersegler wird im Planungsgebiet als Nahrungsgast eingeschätzt. Es ist keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte von
dem Vorhaben betroffen. Zur Nahrungssuche kann die Art auf angrenzende Bereiche ausweichen. Das Schädigungsverbot
ist nicht einschlägig.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen könnte es zu Störungen der im weiteren
Umfeld des Planungsgebietes bestehenden potenziellen Brutstätten der Art. Im Umfeld des B-Plangebietes sind jedoch kei-
ne Gebäude vorhanden, die dem Mauersegler, als Brutplatz dienen könnten.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da aktuell keine Brutstätten des Mauerseglers im Planungsgebiet vorhanden sind kann eine Verletzung und Tötung brüten-
derAltvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Mauersegler nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein

r
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Mäusebussard {Buteo buteo)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Mäusebussard

Rote-Liste Deutschland: V Bayern: Art im DG \^ nachgewiesen
Status: Nahrungsgast im Umfeld

potenziell möglich

Der Mäusebussard ist als Brutvogel ein Waldbewohner, der seine Nahrung jedoch fast ausschließlich im Offenland sucht.
Die Art brütet in geschlossenen Waldbeständen ebenso wie in Einzelbäumen, wobei die optimalen Nistplätze in der Wald-
randzone liegen. Als Brutgebiet kommen sowohl reine Laub- als auch Nadelwälder sowie Mischwälder verschiedenster Zu-
sammensetzung in Betracht. Bevorzugte Jagdgebiete sind Felder, Wiesen, Weiden aber auch durch menschliche Bewirt-
schaftung kurz gehaltene Vegetation wie Z.B. Wegraine oder Bahnanlagen. Die erbeutete Nahrung wird häufig an Ort und
Stelle gekröpft (GLUTZVON BLOTZHEIM et ai. 2001).

Lokale Population:

Im bayerischen Brutvogelatlas ist der Mäusebussard im betroffenen Quadranten 7335/4 sowie auch in 7335/3 mit einer
Häufigkeitsklasse von 8-20 vermerkt. In den angrenzenden Quadranten 7335/1 und 7436/1 ist die Art mit einer
Häufigkeitsklasse von 4-7 beschrieben. Die TK-Blätter 7336 und 7435 wurden nicht kartiert (RODEL et ai, 2012). Im Arten-
und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Mäusebussard nicht erwähnt (BAYSTMUGV
2003). Im Artenschutzkataster ist lediglich ein Nachweis im Umkreis von 5 km gelistet, im Jahr 1992 wurde ein Individuum
in ca. 4,6 km südwestlich des B-Plangebietes gesichtet (BAYLFU 2020).
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2020 wurde der Mäusebussard bei der Jagd im näheren Umfeld beobachtet.
Es wird vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:

D hervorragend (A) O gut (B) ^ mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Der Mäusebussard ist im Gebiet aktuell nur als Nahrungsgast festgestellt worden. Es ist keine Fortpflanzungs- oder
Ruhestätte von dem Vorhaben betroffen. Zur Nahrungssuche kann die Art auf angrenzende Bereiche ausweichen. Das
Schädigungsverbot ist nicht einschlägig.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kann es zu Störungen der im Umfeld
des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art kommen. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Brut- und Jagdhabitate vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Berei-
ehe ausweichen können.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

Q Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt; D ja nein
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2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs, 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG
Der Mäusebussard brütet aktuell nicht im Planungsgebiet, daher kann eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw.
Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zurAusgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Mäusebussard nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher
keinen Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein

l
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1 Grundinformationen: Sperber

Rote-Liste Deutschland: - Bayern: Art im UG ^ nachgewiesen D potenziell möglich
Status: Nahrungsgast / möglicher Brutvogel im Umfeld

Der Sperber ist ein in Bayern lückenhaft verbreiteter Brutvogel. Er brütet in Landschaften mit möglichst vielfältigem Wech-
sei von Wald, halboffenen und offenen Flächen, die Brut und Jagdmöglichkeiten bieten. Nestbäume befinden sich meist na-
he dem Forstrand im Fichtenstangenholz mit guter An- und Abflugmöglichkeit. Sie bauen ihr Nest auch in Misch- oder
Laubwäldern, wenn einige passende Nadelbäume vorhanden sind, reine Laubwälder werden gemieden. Auch Brüten in
Siedlungs- und Stadtnahe sind seit längerem bekannt. Jagdgebiete von Brutpaaren können sich bis in die Innenstadt er-
strecken. Im Winter jagen Sperber regelmäßig in menschlichen Siedlungen. Diese Jagd in bebauten Flächen führt zu vielen
Sperberverlusten durch Unfälle. Auch die Bewirtschaftung kleiner Wälder und Staatsforsten sowie die Menge und Vertei-
lung des Nahrungsangebotes an Kleinvögeln beeinflusst die Verteilung von Sperberbruten nennenswert (BEZZEL et ai.
2005).

Lokale Population:

Im bayerischen Brutvogelatlas sind Artnachweise des Sperbers der Häufigkeitsklasse 4-7 im betroffenen Quadranten
7335/4 sowie angrenzend in 7436/1 vermerkt. In den angrenzenden Quadranten 7335/1-3 wurde die Häufigkeitsklasse 2-3
verzeichnet. In den angrenzenden TK-Blättern 7336 und 7435 wurde nicht kartiert. (RODEL et ai. 2012). Im Arten- und Bio-
topschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Sperber nicht erwähnt (BAYSTMUGV 2003). Im
Artenschutzkataster sind neun Nachweise im Umkreis von 5 km vermerkt. Der jüngste Nachweis stammt aus dem Jahr
2016 und betrifft ein Individuum in ca. 3,1 km Entfernung nordwestlich des B-Plangebietes. Der nächstgelegene Nachweis
erfolgte im Jahr 2008 mit einem Individuum in ca. 0,3 km östlicher Entfernung (BayLfU 2020).
Bei den eigenen Kartierungen 2020 wurde der Sperber nur einmal mit Beute im Bereich des Gartengrundstücks gesichtet.
Daher wird die Art als Nahrungsgast gewertet. Er brütet möglicherweise im Feldgehölz südlich des B-Plangebietes.
Es wird vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vosorglichbewertet mit:
D hervorragend (A) D gut (B) ^ mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
Der Sperber ist im Gebiet aktuell nur als Nahrungsgast festgestellt worden. Es ist keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte
von dem Vorhaben betroffen. Zur Nahrungssuche kann die Art auf angrenzende Bereiche ausweichen. Das
Schädigungsverbot ist nicht einschlägig,

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: Q j; nein
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Sperber {Accipiter nisus)
Europäische Vogelart nach VRL

/

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kann es zu Störungen der im Umfeld
des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art kommen. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für
die Arten geeignete Brut- und Jagdhabitate vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne Weiteres in die angrenzenden
Bereiche ausweichen können.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher
ausgeschlossen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja |^ nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG
Da aktuell keine Brutstätten des Mauerseglers im Planungsgebiet vorhanden sind kann eine Verletzung und Tötung brüten-
derAltvögel bzw. Jungvögel sowie die.Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Sperber nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen
Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein

^

I
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten

Star {Sturnus vulgaris)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Star

Rote-Liste Deutschland: 3 Bayern: Art im UG |^| nachgewiesen
Status: möglicher Brutvogel

potenziell möglich

Der Star ist in Bayern mit Ausnahme der höheren Stufen in den Alpen flächendeckend verbreitet. Der Vogel brütet
außerhalb höherer Gebirgslagen so gut wie in allen Landschaften in Laub- und Mischwäldern, aber auch in Gehölzen,
hohen Hecken und in Siedlungen aller Art, sofern zur Brut geeignete Höhlen und offene, am besten kurzrasige Flächen als
Nahrungshabitat zur Brutzeit zur Verfügung stehen. Sie brüten auch im Inneren geschlossener Laubwälder, vor allem wenn
Schneisen und Lichtungen in nicht allzu großer Entfernung vorhanden sind, brauchen aber überhaupt keinen Baum, wenn
Nistkästen oder Nistmöglichkeiten in Feldscheunen oder Heuschobern angeboten sind. Bestandsabnahmen sind vor allem
in Nordwesteuropa, aber auch in West- und Mitteleuropa als Folge landwirtschaftlicher Umstellungen bekannt geworden
(BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population:

Im bayerischen Brutvogelatlas gibt es Nachweise des Stares im gesamten TK-Blatt 7335 sowie in 7436/1 (RODEL et ai.
2012). In den umliegenden TK-Blättern 7435 und 7336 wurde nicht kartiert. Im Arten- und Biotopschutzprogramm des
Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Star nicht erwähnt (BAYSTMUGV 2003). Im Artenschutzkataster ist ein
Nachweis der Art im Umkreis von 5 km vermerkt. Der Star wurde hier 1992 sicher brütend an einem Bahndamm
nordwestlich des B-Plangebietes nachgewiesen (BAYLFLJ 2020).
Bei den Brutvogelkartierungen 2020 wurden mehrere mögliche Brutpaare des Stares innerhalb und außerhalb des B-

Plangebietes festgestellt. Zudem wurden sie regelmäßig nahrungssuchend auf den Ackerflächen gesichtet. Vermutlich
brütet ein Teil dieser Tiere aber auch in der westlich angrenzenden Siedlung in Bäumen, Nistkästen oder Gebäuden.
Es wird von einer kleinen lokalen Population mit gutem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
hervorragend (A) Kl gut (B) D mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Der Star brütet vermutlich derzeit im Bereich der Hopfenfelder im Süden des B-Plangebietes in Spechthöhlen in
Hopfenstangen. Damit gehen potenzielle Brutplätze der Art durch die geplante Bebauung verloren.
Daher ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme die Aufhängung geeigneter Nistkästen an Bäumen innerhalb des B-
Plangebietes oder in dessen Umfeld vorgesehen. Alternativ, können noch funktionstüchtige Hopfenstangen mit Höhlen
abgebaut und in das Siedlungsbild integriert werden.
Zur Nahrungssuche kann der Star auf benachbarte Flächen ausweichen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:
• Aufhängen von Nistkästen an Bäumen (und/oder Umsetzen von Hopfenstangen)

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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Star [Sturnus vulgaris)
Europäische Vogelart nach VRL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der im weiteren
Umfeld des Planungsgebietes bestehenden potenziellen Brutstätten der Art. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Baumbestände vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Bereiche aus-
weichen können.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: a ja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da die Beseitigung der Gebüsche und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit erfolgen, kann
eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Star nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen
Verbotstatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Baufeldberäumung, Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der

Brutzeit zwischen Anfang September bis Ende Februar

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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Stieglitz {Carduelis carduelis)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen: Stieglitz

Rote-Liste Deutschland: • Bayern: V Art im UG ^ nachgewiesen
Status: möglicher Brutvogel

D potenziell möglich

Das Verbreitungsgebiet des Stieglitz erstreckt sich auf ganz Bayern, mit Ausnahme der Alpen. Er besiedelt überwiegend
offene Gebiete mit einem hohen Anteil an Wildkräutern und anderen samentragenden Korbblütlern. Da Brutbäume ebenso
in der Nähe sein müssen, brütet der Stieglitz bevorzugt in Streuobstwiesen. In Menschennähe, liegt die Siedlungsdichte der
Vögel oftmals am höchsten, wobei sich das Brutvorkommen in offenen Landschaften meist an Siedlungsrändern und um
Einzelgebäude mit hohen Bäumen konzentriert. Der Erhalt von Kleinflächen mit „Wildwuchs" kommt der Art sehr entgegen,
um weiterhin genügend Nahrung in der zunehmend ausgeräumten Agrarlandschaft finden zu können (Bezzel et ai. 2005).

Lokale Population:

Nach dem bayerischen Verbreitungsatlas gibt es Nachweise für den Stieglitz im gesamten TK-Blatt 7335 sowie in 7436/1.
In den TK-Blättern 7435 und 7336 wurde nicht kartiert (RÖDL et ai. 2012). Im Arten- und Biotopschutzprogramm des
Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Stieglitz nicht erwähnt (BAYSTMUGV 2003). Die Artenschutzkartierung listet
zwei Nachweise der Art aus dem Jahr 1992 im Umkreis von 5 km auf. Der Stieglitz wurde 1992 sicher brütend an einem
Bahndamm nordwestlich des B-Plangebietes nachgewiesen (BAYLFU 2020).
Bei den eigenen Brutvogelkartierungen 2020 wurde sowohl innerhalb des B-Plangebietes als auch im Umfeld jeweils ein
mögliches Brutpaar des Stieglitzes festgestellt.
Es wird daher von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
D hervorragend (A) D gut (B) K] mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Von der geplanten Bebauung ist ein möglicher Brutplatz des Stieglitzes in Sträuchern im Bereich der Hopfenfelder
betroffen. Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust bzw. die Entwertung eines möglichen Brutplatzes des
Stieglitzes sollen im Norden des B-Plangebietes zwischen der Eingriffsfläche und den nördlichen Baumgruppen Gebüsche
oder Hecken mit vorgelagerten Gras/Krautsäumen neu angelegt werden. Diese müssen zum Zeitpunkt des Verlustes der
möglichen Brutplätze bereits eine ausreichende Bestandshöhe und -Struktur aufweisen.
Die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird damit im räumlichen
Zusammenhang gewahrt.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

ISI CEF-Maßnahmen erforderlich:
• Anlage lockerer Gebüsche/Hecken mit Gras-/Krautsäumen

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingtem Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der im weiteren
Umfeld des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art. Im weiteren Umfeld des Eingriffsbereichs sind
jedoch weitere, für die Art geeignete Baumbestände vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angren-
zenden Bereiche ausweichen können.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein
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2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da die Beseitigung der Gebüsche und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der Brutzeit erfolgen, kann
eine Verletzung und Tötung brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nahrungs-
suchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kollisionsri-
sikos für den Stieglitz nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher keinen Verbots-
tatbestand dar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:
• Baufeldberäumung, Beseitigung von Gebüschen und Hecken sowie der Abbau der Hopfenstangen außerhalb der

Brutzeit zwischen Anfang September bis Ende Februar

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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Turmfalke (Falco tinnunculus)
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen; Turmfalke

Rote-Liste Deutschland: - Bayern: - Art im UG ^ nachgewiesen
Status: Nahrungsgast

potenziell möglich

Der Turmfalke ist bis auf kleine Lücken fast flächendeckend in Bayern verbreitet. Er ist als häufigster Greifvögel Bayerns
einzustufen. In den bayerischen Alpen ist er als Brutvogel bis 1920m ü. NN, jagend bis 2400 m ü. NN anzutreffen. Turmfal-
ken brüten in der Kulturlandschaft und in Ackerbaugebieten, selbst wenn nur einige Bäume oder Waldränder mit Nistmög-
lichkeiten vorhanden sind. Auch in Siedlungsgebieten auf Kirchtürmen, Fabrikschornsteinen und anderen passenden hohen
Gebäuden wir gebrütet. Jagdgebiete sind offene Flächen mit lückiger oder möglichst kurzer Vegetation. Bayerische Turm-
falken sind Teilzieher, sie überwintern in großer Zahl im Land, wandern aber auch in die Mittelmeerländer und bis nach Afri-
ka. Der Turmfalke ist in Bayern nicht gefährdet, sein Bestand kann allerdings mit Nistkästen, die einen höheren Bruterfolg
als offene Brutplätze erzielen, lokal gefördert werden (BEZZEL et ai. 2005).

Lokale Population;

Nach dem bayerischen Brutvogelatlas sind im betroffenen Quadranten 7335/4 sowie im angrenzenden Quadranten 2
jeweils 8-20 Reviere bzw. Brutpaare des Turmfalken angegeben. In 7335/1 und 3 sowie in 7436/1 ist eine
Häufigkeitsklasse von 4-7 vermerkt und in den TK-Blättern 7336 und 7435 wurde die Art nicht kartiert (RODEL et ai. 2012).
Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der lim wird der Turmfalke nicht erwähnt
(BAYSTMUGV 2003). In der Artenschutzkartierung ist ein Nachweis im Umkreis von 5 km vermerkt. Dieser stammt aus
1992 mit drei Individuen ca. 4,9 km süd-westlich des B-Plangebietes (BAYLFU 2020).
Im Rahmen der eigenen Brutvogelkartierungen 2020 wurde der Turmfalke mehrfach jagend an den Weideflächen und
Feldern des B-Plangebietes festgestellt.
Es wird vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
hervorragend (A) D gut (B) ^ mittel - schlecht (C)

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG

Der Turmfalke ist im Gebiet aktuell nur als Nahrungsgast festgestellt worden. Es ist keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte
von dem Vorhaben betroffen. Zur Nahrungssuche kann die Art auf angrenzende Bereiche ausweichen. Das
Schädigungsverbot ist nicht einschlägig.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: D ja nein
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Turmfalke (Falco tinnunculus)
Europäische Vogelart nach VRL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kann es zu Störungen der im Umfeld
des Eingriffsbereichs bestehenden potenziellen Brutstätten der Art kommen. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die
Arten geeignete Brut- und Jagdhabitate vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Berei-
ehe ausweichen können.
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

CEF-Maßnahmen erforderlich:

Störungsverbot ist erfüllt: Dja nein

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG

Da aktuell keine Brutstätten des Turmfalken im Planungsgebiet vorhanden sind kann eine Verletzung und Tötung brütender
Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden.
Durch den bau- und betriebsbedingten Kfz-Verkehr kommt es zu einer leichten Zunahme des Kollisionsrisikos für nah-
rungssuchende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Kolli-
sionsrisikos für den Turmfalken nicht signifikant ist. Die verbleibenden, unvermeidbaren Kollisionsverluste stellen daher kei-
pen Verbotstatbestand dar.

D Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

D CEF-Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: D ja ^ nein
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5 Gutachterliches Fazit

Für keine der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine

Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie werden, bei Einhaltung der vorgesehenen

Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die Verbotstatbestände des § 44
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt.

/

(

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" 55



6. Literaturverzeichnis

6 Literaturverzeichnis

Gesetze, Normen und Richtlinien

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (BUNDESNATUR-
SCHUTZGESETZ - BNATSCHG) in der Fassung vom 29. Juli 2009, zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017. BGBI. l S.3434.

RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG VOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NATÜR-
LICHEN LEBENSRÄUME SOWIE DER WILD LEBENDEN TIERE UND PFLANZEN
(FFH-RICHTLINIE); ABI. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zuletzt geändert durch die Richtlinie
des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (ABI. Nr. 305) und die Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.10.2003 (ABI. Nr. 284).

RICHTLINIE DES RATES 79/409/EWG VOM 02. APRIL 1979 ÜBER DIE ERHALTUNG DER
WILD LEBENDEN VOGELARTEN (VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE); ABI. Nr. L 103 vom
25.04.1979, zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates 91/244/EWG vom 08.05.1991
(ABI. Nr. 115).

RICHTLINIE 97/49/EG DER KOMMISSION VOM 29. JULI 1997 ZUR ÄNDERUNG DER
RICHTLINIE 79/409/EWG DES RATES ÜBER DIE ERHALTUNG DER WILD LEBENDEN
VOGELARTEN; Abi. Nr. L 223/9 vom 13.8.1997.

RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES VOM 27. OKTOBER 1997 ZUR ANPASSUNG DER
RICHTLINIE 92/43/EWG ZUR ERHALTUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSRÄUME
SOWIE DER WILD LEBENDEN TIERE UND PFLANZEN AN DEN TECHNISCHEN UND
WISSENSCHAFTLICHEN FORTSCHRITT; Abi. Nr. L 305/42 vom 08.11.1997.

Literatur

ANDRÄ, E., ASSMANN, 0., DURST, T., HANSBAUER,G. & ZAHN, A. (2019): Amphibien und Repti-
lien in Bayern. - Stuttgart, Verlag Eugen Ulrner. 783 S.

BAUER, HG., BEZZEL, E., & FIEDLER, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. 3
Bde. Aula, Wiebelsheim.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2013): Auswertung der amtlichen Bayeri-
sehen Biotopkartierung. Stand: Juli 2013.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2003, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere
Bayerns. Schriftenreihe des Bay. LfU 166:1-384.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2016a, Hrsg): Rote Liste und Gesamtar-
tenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns. Stand: 2016.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2019, Hrsg): Rote Liste und Gesamtarten-
liste der Kriechtiere (Reptilia) Bayerns. Stand: 2019.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2019, Hrsg): Rote Liste und Gesamtarten-
liste der Lurche (Amphibia) Bayerns. Stand: 2019.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2016, Hrsg): Rote Liste und Liste der Brut-
vögel Bayerns. Stand: 2016.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMTFÜR UMWELT) (2017, Hrsg.): Rote Liste und kommentierte
Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Bayerns. Stand: 2017.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2020): Auszug aus dem Artenschutzkatas-
ter Bayern (ASK). Stand: 01.03.2020.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2017): Rote Liste und Gesamtartenliste
der Libellen (Odonata) Bayerns. Stand: 2017.

BAYLFU (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT) (2020, Hrsg): Rote Liste und Gesamtarten-
liste Bayern. Laufkäfer und Sandlaufkäfer Coleoptera: Carabidae. Stand: 2020.

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" 56



6. Literaturverzeichnis

BAYSTMl (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WOHNEN, BAU UND VERKEHR) (2018) Hin-
weise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung in der Straßenplanung (saP). Stand 20.08.2018

BAYSTMUGV (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAU-
CHERSCHUTZ) (2003): Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt München, Stand:
Oktober 2003.

., Lossow, G. v., PFEIFER, R. (2005): Brutvögel in Bayern. Ul-BEZZEL, E., GEIERSBERGER,
mer-Verlag, Stuttgart.

BFN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) (1998, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutsch-
lands. Schriftenr. f. Landschaftspflege und NATURSCHUTZ 55:1-434.

BFN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) (2009, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutsch-
lands. Band 1 -Wirbeltiere. Schriftenr. f. Landschaftspflege und Naturschutz 70/1: 1-386.

BFN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) (2020, Hrsg.): Rote Liste und Gesamtartenliste der
Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. Schriftenr. F. Naturschutz und Biologische Vielfalt
170/2:1 -74.

BFN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) (2011, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutsch-
lands. Band 3 -Wirbellose Tiere. Schriftenr. f. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70/3:
1-716.

BFN (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ) (2018, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tie-
re,Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7 - Pflanzen. Schriftenr. f. Naturschutz und
Biologische Vielfalt 70/7: 1-784.

DlETZ, C., HELVERSEN, 0. & NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nord-
westafrikas - Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co.
KG, Stuttgart. 399 S.

GLUTZVQN BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K. M. & BEZZEL, E.(2001): Handbuch der Vögel Mittel-
europas (CD-Ausgabe). AULA-Verlag.

GRÜNEBERG, C., BAUER, H.-G., HAUPT, H., HÜPPOP, 0., RYSLAVY, T., SÜDBECK, P. (2015):
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Berichte zum
Vogelschutz 52.

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Gustav Fischer Ver-
lag,Jena.

KARCH (KOORDINATIONSSTELLE FÜR AMPHIBIEN- UND REPTILIENSCHUTZ IN DER
SCHWEIZ) (2011, Hrsg.): Praxismerkblatt Kleinstrukturen. Steinhaufen und Steinwälle.
Stand: Dezember 2011.

KFlBKOORDINATIONSSTELLEN FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN) (2009): Kriterien für die Wer-
tung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnahmen, Version 1. Stand: Oktober 2009.

LEWANZKI, D., & VOIGT, C.C. (2013): Lichtverschmutzung und die Folgen für die Fledermäu-
se. In: HELD, M, HOLKER, F. &JESSEL, B. (Eds.): Schutz der Nacht- Lichtverschmutzung,
Biodiversität und Nachtlandschaft, Bundesamt für Naturschutz - Skripten (S. 65-68).
Bonn: Bundesamt für Naturschutz.

MESCHEDE, A. & RUDOLPH, B.-U. (2004): Fledermäuse in Bayern. Ulmer-Verlag, Stuttgart.

MESCHEDE, A. & RUDOLPH, B.-U. (2010): 25 Jahre Fledermausmonitoring in Bayern. PDF
Dokument auf der Homepage des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

OTT, J., CONZE, K.-J., GÜNTHER, A., LOHR, M, MAUERSBERGER, R., ROLAND, H.-J. & SUHLING,
F. (2015): Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen Deutschlands mit Analyse der
Verantwortlichkeit, dritte Fassung, Stand Anfang 2012 (Odonata). In: Atlas der Libellen
Deutschlands. Libellula Supplement 14: 385-422

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" 57



6. Literaturverzeichnis

RÖDL, T. RUDOLPH. B.-U, GEIERSBERGER, l, WEIXLER, K. U. & GÖRGEN, A. (2012): Atlas der
Brutvögel in Bayern. Verbreitung 2005 bis 2009. Ulmer-Verlag, Stuttgart.

SCHEUERER, M., AHLMER, W. (2003): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns mit
regionalisierter Florenliste. In: Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt-
schütz. Bd. 165, Augsburg, S.1-372.

SKIBA, R. (2009): Europäische Fledermäuse. 2. Auflage. Westarp Wissenschaften-Verlag,
Hohenwarsleben.

SÜDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRÖDER, K. &
SUDFELDT, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands.
Radolfzell. 792 S.

/

\.

L

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" 58



7. Anhang

7 Anhang

Anhang 1: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Abschichtungsliste)

Anhang 2: Ergebnisse der faunistischen Kartierungen

Karte 1: Ergebnisse derfaunistischen Habitatbaumkontrolle

Karte 2: Methoden der Faunakartierung

Karte 3: Ergebnisse der Faunakartierung

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" I



Anhang 1

Anhang 1: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums
(Abschichtungsliste)

Stand: 13.11.2020

Unter Auswertung von Verbreitungsatlanten, LfU-Suchabfrage, Amtliche Biotopkartierung,
ABSP Landkreis Pfaffenhofen a. der lim (2003), Artenschutzkartierungen (ASK Stand

2020, 5km Umkreis vom Gebiet wurde betrachtet) und auf Grundlage mehrere
Gebietsbegehungen. Das Gebiet liegt aufTK-Blatt 7335/4.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt
geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfügbaren
Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden

Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,

nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis

Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste

2016) ohne

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten
erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist
derzeit nicht bekannt.

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel
sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU diejenigen
Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euryöken Lebensweise und mangels aktueller
Gefährdung in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) einer vereinfachten Betrachtung
unterzogen werden können. Bei diesen weit verbreiteten, sog. „Allerweltsvogelarten" kann
regelmäßig davon ausgegangen werden, dass durch Vorhaben keine Verschlechterung ihres
Erhaltungszustandes erfolgt (Regelvermutung).

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmäßig überprüft und ggf. bei neueren Erkenntnissen
fortgeschrieben (aktuell aufgrund der Fortschreibung der Roten Liste Vögel Bayern und
Deutschland um 5 weitere Vogelarten).

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine größere Anzahl
von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und häufigen Vogelarten von einem
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Vorhaben betroffen sein können, sind diese Arten ebenfalls als zu prüfende Arten gelistet.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die
in relevanten Rast-/Uberwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige
Gastvögel zu erwarten sind.

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu
prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur
Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die
Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen
jedoch in geeigneter Form (z. B. in Form der ausgefüllten Listen) in den
Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden.
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Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang):
Schritt 1: Relevanzprüfung

V: Wirkraum des Vorhabens liegt:

X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)

0 = außerhalbdes bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach Z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer):
X = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt

oder keine Angaben möglich (k.A.)

0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt
E: Wirkungsempfindlichkeit der Art:

X = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können
0 = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen

werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur
weit verbreitete, ungefährdete Arten)

Arten, bei denen eines der ö. g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als
nicht-relevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten
ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist
die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.

Schritt 2: Bestandsaufnahme

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen
X = ja
0 = nein

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen
ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der
Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich
X = ja
0 = nein

für Liste B, Vögel: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, wenn Status für die
relevanten TK25-Quadranten im Brutvogelatlas [B = möglicherweise brütend, C =
wahrscheinlich brütend, D = sicher brütend];

(X) = Im ersten Schritt (vor der Kartierung) potenzielles Vorkommen für möglich gehalten. Art
wurde im zweiten Schritt aufgrund der Kartierergebnisse jedoch ausgeschlossen. Keine
weitere Behandlung in der saP (diese Kennzeichnung ist im ursprünglichen Dokument
der OBB nicht vorgesehen und wird zum besseren Verständnis von GFN-Umweltplanung
vorgeschlagen.)

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der
Relevanzprüfung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf
Plausibilität zu überprüfen.
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Weitere Abkürzungen:
RLB: Rote Liste Bayern:

für Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003)
für Tagfalter: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2016 a)
für Vögel: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2016 b)
für Libellen: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2017 a)

für. Säugetiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2017 b)
für Lurche: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2019 a)

für Kriechtiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2019 b)

für Laufkäfer und Sandlaufkäfer: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2020)

0 Ausgestorben oder verschollen
1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefährdet
3 Gefährdet

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
D Daten defizitär
V Arten der Vorwarnliste

nb nicht bewertet

x nicht aufgeführt
ungefährdet

für Gefäßpflanzen: SCHEUERER &AHLMER (2003)
00 ausgestorben
0 verschollen

1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*)
R sehr selten (potenziell gefährdet)
V Vorwarnstufe

D Daten mangelhaft
ungefährdet

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):
für Tiere (Wirbellose): BFN (1998, 2011)
für Tiere (Wirbeltiere): BFN (2009)
für Vögel: GRONEBERG et ai. (2015)
für Libellen: OTT et ai. (2015)
für Gefäßpflanzen: BFN (2018)
für Säugetiere: BFN (2020)

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
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A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Tierarten:

V l L

0

l NW PO Art Art

Fledermäuse

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii

(X) [[Braunes Langohr Plecotus auritus

RLB

3

RLD

2

v

sg

x

x

0 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus

(X) IIFransenfledermaus Myotis nattereri

(X) 11 Graues Langohr Plecotus austriacus

3

2

G

2

x

x

x

X IIGroßeBartfledermaus Myotis brandtii 2 v x

0 Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x

X 11 Großer Abendsegler Nyctalus noctula v x

(X)||GroßesMausohr Myotis myotis x

X IIKIeine Bartfledermaus Myotis rhystacinus x

0 Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 2 x

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D x

0 Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 x

(X) 11 Mückenfledemiaus Pipistrellus pygmaeus v x

(X)IINordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 3

0 Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 1 x

(X) IIRauhautfledermaus Pipistrellus nathusii x

X IIWasserfledennaus Myotis daubentonii x

Weißrandfledennaus Pipistrellus kuhlii x

0 Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1 2 x

(X) IIZweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x

x Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus x

Säugetiere ohne Fledermäuse

0 Baumschläfer Dryomys nitedula 1 R x

0 Biber Castor fiber v x

Birkenmaus Sicista betulina 2 2 x

0 Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 x

Fischotter Lutra lutra 3 3 x

(X) I [ Haselmaus Muscardinus avellanarius v x

Luchs Lynx lynx 1 1 x

0 Wildkatze Felis silvestris 2 3 x

Kriechtiere
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v

0

L l E iNWlPOllArt Art RLB RLD sg

Äskulapnatter Zamenis longissimus 2 2 x

Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 1 1 x

0 Mauereidechse Podarcis muralis 1 v x

Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x

0 Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x

x Zauneidechse Lacerta agilis 3 v x

Lurche

0

0

Alpensalamander Salamandra atra x

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 3 x

(X)|[Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x

Kammmolch Triturus cristatus 2 v x

0 Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 3 G x

0 Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 x

(X)|]Kreuzkröte Bufo calamita 2 v x

Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x

Moorfrosch Rana arvalis 1 3 x

0 Springfrosch Rana dalmatina v x

0 Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 3 x

Fische

0 I Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni D x

Libellen

0 Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 x

Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 2 x

0 Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 3

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 x

0 Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia v x

0 Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 1 x

Käfer

Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x

0

0

0

Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus nodulosus 2 1 x

Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x

Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x

0 Eremit Osmoderma eremita 2 2 x

0 Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x

Tagfalter

0 I IWald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 2 x

GFN (2020): SaP-Gutachten zum B-Plan Nr. 136 „Glandergassleiten" VI



Anhang 1

V| L [ E |NW|PO[|Art

0 Moor-Wiesenvögelchen

lArt

Coenonympha oedippus

RLB

1

RLD

1

sg

0 Kleiner Maivogel Euphydryas maturna 1 1 x

0 Quendel-Ameisenbläuling Maculinea arion 2 3 x

0 Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling

Maculinea nausithous v v x

0 Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea teleius 2 2 x

Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 x

0

0

0

0

Flussampfer-Dukatenfalter Lycaena dispar R 3 x

Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 2 2 x

Apollo Pamassius apollo 2 2 x

Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 x

Nachtfalter

0

0

Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x

Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x

(X) IfNachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina v x

Schnecken

0 Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 x

Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x

Muscheln

Bachmuschel, Gemeine

Flussmuschel

Unio crassus 1 1 x

Gefäßpflanzen:

v L E |NW|PO||Art Art RLB RLD sg

Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1 x

Kriechender Sellerie Apium repens 2 2 x

0 Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 x

0 Dicke Trespe Bromus grossus 1 2 x

0 Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x

0 Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x

0 Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 x

0

0

0

0

Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x

Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 x

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x
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V l L NW| PO II Art Art RLB RLD sg

Froschkraut Luronium natans 0 2 x

0 Bodensee-Vergissmeinnicht | Myosotis rehsteineri 1 1 x

0

0

0

0

Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x

Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x

Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 x

Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R x

B Vögel

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RöDLetal. 2012) ohne
Gefangenschafts-flüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste

V| L l E |NW|PO| |Art Art RLB RLD sg

0 Alpenbraunelle Prunella collaris R

0 Alpendohle Pyrrhocorax graculus R

0 Alpenschneehuhn Lagopus mutus R R

0 Alpensegler Apus melba 1 R

0 I X Amsel Turdus merula

0 Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x

0 (X)| l Bachstelze Motacilla alba

0 Bartmeise Panurus biarmicus R

(X)| iBaumfalke Falco subbuteo 3

0 Baumpieper Anthus trivialis 2 3

0 Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x

0 Berglaubsänger ' Phylloscopus bonelli x

0 Bergpieper Anthus spinoletta

0 Beutelmeise Remiz pendulinus v

0 Bienenfresser Merops apiaster R x

0 Birkenzeisig Carduelis flammea

0 Birkhuhn Tetrao tetrix 1 1 x

0 Blässhuhn Fulica atra

0 Blaukehlchen Luscinia svecica x

0 (X)| l Blaumeise Parus caeruleus

x Bluthänfling Carduelis cannabina 2 3

0 Brachpieper Anthus campestris 0 1 x

0 Brandgans Tadorna tadorna R

(X) [ IBraunkehlchen Saxicola rubetra 1 2

0 (X)| iBuchfink Fringilla coelebs

x Buntspecht Dendrocopos major
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0 Dohle

[Art

Corvus monedula

RLB

v

RLD sg

x Domgrasmücke Sylvia communis v

0 Dreizehenspecht Picoides tridactylus x

0 Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 x

(X)| l Eichelhäher Garrulus glandarius

0 Eisvogel Alcedo atthis 3 x

0 x Elster Pica pica

0 (X) [ |Erlenzeisig Carduelis spinus

(X)| iFeldlerche Alauda arvensis 3 3

0 Feldschwirl Locustella naevia v 3

x Feldsperling Passer montanus v v

0 Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R

0 Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra

0 Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x

0 (X)| |Fitis Pl'hylloscopus trochilus

0 Flussregenpfeifer ;haradrius dubius 3 x

0 Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2

0 Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x

0 Gänsesäger Mergus merganser v

0 (X) l [Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla

0 (X) l [Gartengrasmücke Sylvia borin

(X) I IGartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 v

0 Gebirgsstelze Motacilla cinerea

0 Gelbspötter Hippolais icterina 3

0 (X)| l Gimpel Pyrrhula pyrrhula

0 (X)| |Girlitz Serinus serinus

x Goldammer Emberiza citrinella v

0 Grauammer Miliaria calandra 1 x

0 Graugans Anser anser

0 Graureiher Ardea cinerea v

0 Grauschnäpper Muscicapa striata v

0 Grauspecht Picus canus 3 2 x

0 Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x

0 x Grünfink Carduelis chloris

x Grünspecht Picus viridis x

(X)| l Habicht Accipiter gentilis v x

0 Habichtskauz Strix uralensis R R

0 Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3
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0 Haselhuhn Bonasa bonasia 3 2

0 Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x

0 Haubenmeise Parus cristatus

0 Haubentaucher 'odiceps cristatus

0 I X Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros

x Haussperiing Passer domesticus v v

o I x Heckenbraunelle Prunella modularis

(X)| l Heidelerche Lullula arborea 2 v x

0 Höckerschwan ;ygnus olor

0 Hohltaube Columba oenas

x Jagdfasan Phasianus colchicus nb

0 Kanadagans Branta canadensis nb

0 Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 x

(X)| l Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes

(X)| l Kiebitz \/anellus vanellus 2 2 x

(X)| IKIappergrasmücke Sylvia curruca 3

0 (X)] l Kleiber Sitta europaea

0 Kleinspecht Dendrocopos minor v v

0 Knäkente Anas querquedula 1 2 x

x Kohlmeise Parus major

Kolbenente Netta rufina

0 Kolkrabe Con/us corax

0 Kormoran Phalacrocorax carbo

Kranich Grus grus 1 x

0 Krickente Anas crecca 3 3

Kuckuck Cuculus canorus v v

Lachmöwe Larus ridibundus

Löffelente Anas clypeata 1 3

0 Mauerläufer Tichodroma muraria R R

0 Mauersegler Apus apus 3

x Mäusebussard Buteo buteo x

(X)| |Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3

o I x Misteldrossel Turdus viscivorus

0 Mittelmeermöwe Larus michahellis

0 Mittelspecht Dendrocopos medius x

0 I X Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla

o I I x Nachtigall Luscinia megarhynchos

0 Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x
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(X) Neuntöter Lanius collurio v

0 Ortolan Emberiza hortulana 1 3 x

Pirol Oriolus oriolus v v

0 Purpurreiher Ardea purpurea R R x

x Rabenkrähe Corvus corone

Raubwürger Lanius excubitor 1 2 x

(X) I I Rauchschwalbe Hirundo rustica v 3

0 Raufußkauz Aegolius funereus x

(X)| l Rebhuhn Perdix perdix 2 2

0 Reiherente Aythya fuligula

0 Ringdrossel Turdus torquatus

o I x Ringeltaube Columba palumbus

Rohrammer Emberiza schoeniclus

Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x

0 Rohrschwirl Locustella luscinioides x

0 Rohrweihe Circus aeruginosus x

0 Rostgans Tadorna ferruginea nb

0 x Rotkehlchen Erithacus rubecula

(X)| iRotmilan Milvus milvus v v x

0 Rotschenkel Tringa totanus 1 3 x

0

0

Saatkrähe Corvus frugilegus

Schellente Bucephala clangula

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus x

0 . ISchlagschwirl Locustella fluviatilis v

0 Schleiereule Tyto alba 3 x

0 Schnatterente Anas strepera

0 Schneesperling Montifringilla nivalis R R

0 (X) I ISchwanzmeise Aegithalos caudatus

0 Schwa rzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 x

Schwa rzkehlchen Saxicola torquata v

0 Schwa rzkopfmöwe Larus melanocephalus R

(X) I jSchwarzmilan Milvus migrans x

0 Schwa rzspecht Dryocopus martius x

0 Schwa rzstorch Ciconia nigra x

0 Seeadler Haliaetus albicilla R

ISeidenreiher Egretta garzetta nb x

0 I X Singdrossel Turdus philomelos

0 (X) I [Sommergoldhahnchen Regulus ignicapillus
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x Sperber

I Art

lAccipiter nisus

RLB RLD sg

x

0 Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 3 x

0 Sperlingskauz Glaucidium passerinum x

x Star Sturnus vulgaris 3

Steinadler Aquila chrysaetos R R x

Steinhuhn Alectoris graeca R R x

0 Steinkauz Athene noctua 3 3 x

0 Steinrötel Monzicola saxatilis 1 2 x

0 Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1

x Stieglitz Carduelis carduelis v

(X)| IStockente Anas platyrhynchos

(X)| [Straßentaube Columba livia f. domestica nb

0 Sturmmöwe Larus canus R

0 (X)| ISumpfmeise Parus palustris

0 Sumpfohreule Asia flammeus 0 1

0 (X) l ISumpfrohrsänger Acrocephalus palustris

0 Tafelente Aythya ferina

0 Tannenhäher Nucifraga caryocatactes

Tannenmeise Parus ater

Teichhuhn Gallinula chloropus v x

0 Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus

(X) l |Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca v 3

0 Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x

0 (X)| [Türkentaube Streptopelia decaocto

x Turmfalke Falco tinnunculus x

(X)| iTurteltaube Streptopelia turtur 2 2 x

0 Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x

(X)| l Uferschwalbe Riparia riparia v v x

0 Uhu Bubo bubo x

0 I X IWacholderdrossel Turdus pilaris

(X)| IWachtel Coturnix coturnix 3 v

(X)| IWachtelkönig Crex crex 2 2 x

0 iWaldbaumläufer Certhia familiaris

0 IWaldkauz Strix aluco x

;Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2

(X)| [Waldohreule Asio otus x

0 Waldschnepfe Scolopax rusticola v

0 Waldwasserläufer Tringa ochropus R x
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(X)| [Wanderfalke

lArt

Falco peregrinus
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x

0 Wasseramsel Indus cinclus

Wasserralle Rallus aquaticus 3 v

0 (X) I [Weidenmeise Parus montanus

0 Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 x

(X) Weißstorch Ciconia ciconia 3 x

Wendehals Jynx torquilla 1 2 x

(X) I |Wespenbussard Pernis apivorus v 3 x

Wiedehopf Upupa epops 1 3 x

0 Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2

0 (X) I IWiesenschafstelze Motacilla flava

0 Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x

0 (X) l IWintergoldhähnchen Regulus regulus

(X)| [Zaunkönig Troglodytes troglodytes

0 Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x

o I x Zilpzalp Phylloscopus collybita

0 Zippammer Emberiza cia R 1 x

0 Zitronenzeisig Carduelis dtrinella 3 x

0 Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 2 x

0 Zwergohreule Otus scops R R x

Zwergschnäpper Ficedula parva 2 v x

0 iZwergtaucher Tachybaptus ruficollis
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1 Einleitung

Am östlichen Ortsrand von Wolnzach (Markt Wolnzach) soll ein neues Wohngebiet mit

unterschiedlichen Wohnungstypen entstehen. Hierzu wurde im Juni 2019 ein

Realisierungswettbewerb für den städtebaulichen Entwurf ausgeloht. Der Entwurf des

Wettbewerbsgewinners (Planungsbüro Liebald und Aufermann, München) dient als

Grundlage für den aufzustellenden Bebauungsplan mit Grünordnungsplan. Im gültigen

Flächennutzungsplan ist das Gebiet als „Allgemeines Wohngebiet" mit umlaufender

Ortseingrünung ausgewiesen.

Das künftige B-Plangebiet hat eine Fläche von 9 ha (Grundstücke/Flurnummern 943, 943/4,

943/6, 943/7, 943/8, 944/2, 944/3, 944/17, 944/19, 944/20, 947/2, 949, 955/6). Es wurde
bisher landwirtschaftlich genutzt (überwiegend Äcker, Hopfenanbauflächen sowie Grünland

(Wiese- und Weidenutzung)). Im Norden der Fläche sind Gehölzstreifen entlang einer

Geländekante vorhanden. Außerdem liegt ein aufgelassenes Gartengrundstück mit
Obstbäumen innerhalb des Gebietes.

Das Büro GFN-Umweltplanung (München) wurde mit der Ermittlung der Grundlagen für das

erforderliche Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. Nach

Auswertung vorhandener Grundlagen wurde ein Untersuchungsprogramm zur Erfassung

potenziell vorkommender und artenschutzrechtlich relevanter Arten aufgestellt. Untersucht

wurden Brutvögel (inkl. Rebhuhnerfassung mittels Klangattrappe), Amphibien, Reptilien,

Fledermäuse und die Haselmaus. Zudem war eine faunistische Habitatbaumuntersuchung

durchzuführen, um eine mögliche Eignung der betroffenen Bäume als Brutplätze für Vögel

bzw. als Quartiere für Fledermäuse einzuschätzen. Mit den Kartierungen konnte aufgrund

der späten Beauftragung erst im April 2020 begonnen werden.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der faunistischen Kartierungen im Jahr 2020

vorgelegt.
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2 Visuelle faunistische Habitatbaumkontrolle

Bei der Begehung am 02.04.2020 wurde der vom Bauvorhaben betroffene Gehölzbestand im

Nordwesten des Untersuchungsgebietes auf Baumhöhlen und andere für Vögel (insbe-

sondere Höhlenbrüter) und Fledermäuse relevante Strukturen (größere/tiefere Spalten,

abstehende Borkenpartien) hin untersucht.

Die Bäume wurden vom Boden aus mit Hilfe eines Fernglases hinsichtlich ihrer Eignung als

potenzielle Quartiere oder Tagesverstecke für Fledermäuse kontrolliert oder ob sich darin

aktuell Nester/Horste oder Nistkästen befinden. Jeder Baum wurde anschließend einer

Wertstufe zugeordnet (s. Tab. 1).

Tab. 1: Bewertungsstufen der Baumkontrolle

Wertstufe Bezeichnung Erläuterung

0 nicht bedeutsam Bäume ohne Anzeichen für Höhlen, mögliche Verstecke, etc.

1 weniger
bedeutsam

kleinere Mengen Totholz
kleinere Höhlen (mögl. Tagesverstecke für Fledermäuse)
angefaulte Schnittflächen

• dicke, rissige Borke

2 wertvoll • Spechthöhlen
• tiefere, größere Höhlen (potenzielle

Fledermausquartiere/BruthöhlenfürWaldkauz, Hohltauben, etc.)
• größere Mengen an Totholz/loser Borke
• größere Vogelnester/Horste in Astgabel
• Nistkästen (funktionsfähig)

3 sehr wertvoll • viele Höhlen (z. B. Spechtbaum)
viel Totholz/potenzielle Bedeutung für Totholzkäfer
sehr alte und abgestorbene Bäume/Naturdenkmäler

Für die Kontrolle tag kein Baumbestandsplan vor. Sämtliche Bäume, die mindestens einen

Stammumfang von 20 cm aufwiesen, wurden erfasst. Tab. 2 gibt einen Überblick über die im

Untersuchungsgebiet aufgenommenen Bäume mit Baumnummer, den zugehörigen

Wertstufen sowie einer Bemerkung zum Zustand der Bäume. Insgesamt wurden im

Untersuchungsgebiet 50 Bäume bewertet.
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Tab. 2: Ergebnisse der visuellen Baumkontrolle (Wertstufe 1 bis 3)

Bau^mnr. | Bewertung | Bemerkung

B1 A 2 Abgebrochener Ast auf 2,5 m Höhe, westlich exponiert, keine weiteren
Anzeichen

B2A 2 Langer Spalt an Stamm auf 2 m Höhe, südöstl. exponiert, keine weiteren
Anzeichen

B3 1 Astabbruch auf 2 m Höhe, spaltet sich mittig, südöstl. exponiert, keine
weiteren Anzeichen

B4 2 Tiefergehendes Astloch auf 1,5 m Höhe, südl. exponiert
B5 2 Nest auf 8 m Höhe, keine weiteren Anzeichen
B6A 2 Astloch auf 5 m Höhe, nicht einsehbar, keine weiteren Anzeichen
B7 1 Nicht tiefergehende Höhle auf 2,5 m Höhe, keine weiteren Anzeichen
B8A 3 Stark abgeplatzte Borke, viel Totholz

A= weiterführende Baumkontrolle nötig

Zwei Bäume wurden der Wertstufe 1 zugeordnet. Die Bäume zeichnen sich durch kleinere

Mengen an Totholz, Höhlenansätze und Spaltbildung aus, die von Fledermäusen teilweise

als Tagesversteck genutzt werden können.

Sechs Bäume wurden der Wertstufe 2 bzw. 3 zugewiesen. Diese Bäume zeichnen sich

durch größere Nester, potenzielle hlöhlen, lose Borke oder andere Schadstellen und

Strukturen aus, die Vögeln als Nistplatz oder Fledermäusen als Quartier dienen könnten
(s. Tab. 1).

Die übrigen kontrollierten Bäume wurden der Wertstufe 0 zugeordnet und sind aktuell ohne

Bedeutung für Höhlenbrüter und als Fledermausquartier.

Einige der festgestellten potenziellen Höhlen waren für eine genauere Kontrolle vom Boden
aus nicht erreichbar. Erst in einem zweiten Schritt werden diese hlöhlen mit Leiter und

Videoendoskop genauer in Augenschein genommen, um ungeeignete Höhlen auszu-
schließen.

3 Weiterführende faunistische Habitatbaumkontrolle

Am 07.05.2020 wurden vier Bäume, an denen insgesamt acht potenzielt für Fledermäuse

geeignete Strukturen gesichtet worden waren, mittels einer Leiter und mit dem

Videoendoskop kontrolliert. Zusätzlich wurden die festgestellten Höhlen darauf hin

untersucht, ob sie Mulm enthalten und daher potenzielt eine Eignung für den Eremiten

aufweisen. Dieser Untersuchungsschritt dient vor allem dem Ausschluss ungeeigneter

Höhlen aus der weiteren Bearbeitung. Die Ergebnisse sind der Tab. 3 zu entnehmen.
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Tab. 3: Ergebnisse der Baumkontrolle mittels LeiteF/Videoendoskop am 07.05.2020

Baumnr.
Bewertung

1. Schritt 2. Schritt
Bemerkung

B1 A 2 2
Abgebrochener Ast auf 2,5 m Höhe, westlich exponiert, keine
weiteren Anzeichen
Potenzielles Sommerquartierfür Fledermäuse

B2A 2 2
Langer Spalt an Stamm auf 2 m Höhe, südöstl. exponiert, an
mehreren Stellen abstehende Borke
Potenzielles Sommerquartier für Fledermäuse

B3 1 1 Astabbruch auf 2 m Höhe, spaltet sich mittig, südöstl. exponiert,
keine weiteren Anzeichen

B4 2 2
Tiefergehendes Astloch auf 1,5 m hlöhe, südl. exponiert
Potenzielles Sommerquartierfür Fledermäuse
Eignung für höhlenbrütende Vögel

B5 2 2 Nest auf 8 m hlöhe, keine weiteren Anzeichen

B6A 2 1 Astloch auf 5 m Höhe, nicht tiefergehend, keine weiteren
Anzeichen

B7 1 1 Nicht tiefergehende Höhle auf 2,5 m Höhe, keine weiteren
Anzeichen

B8A 3 3 Lose Borke und Totholz vorhanden

Potenzielles Sommerquartierfür Fledermäuse
A= Ergebnis nach Baumkontrolle mit Leiter

Endergebnis der Habitatbaumuntersuchung:

• Insgesamt vier Bäume (B1, B2, B4 und B8, s. Karte 1) weisen Höhlen oder

Strukturen auf, die Fledermäusen als Sommerquartier dienen können. Aufgrund des

geringen Stammumfanges bzw. aufgrund der geringen Tiefe der Strukturen sind

diese als Winterquartiere jedoch nicht geeignet. Kot oder Urinspuren, die auf eine

tatsächliche Besiedlung hingedeutet hätten, konnten nicht festgestellt werden.

An einem Baum ist die Höhle potenziell auch für höhlenbrütende Vögel geeignet (B4).

Bei keinem der kontrollierten Bäume wurde eine Eignung für den Eremiten

festgestellt.

4 Brutvögel

4.1 Methode

Für die Brutvogelerfassung fanden zwischen Mitte März und Mitte Juni 2020 insgesamt fünf

Begehungen in den frühen Morgenstunden statt (11.03., 07.04., 03.05., 25.05. und

12.06.2020).

Außerdem waren zwei abendliche Kartiergänge mit der Klangattrappe zur Erfassung

möglicher Rebhuhnvorkommen beauftragt. Diese wurden am 08.03. und 04.04.2020
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absolviert. Dabei wurden an fünf Haltepunkten (s. Karte 2) Balzrufe der Art abgespielt. Es
wurden keine Rebhühner festgestellt.

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte nach den Methodenstandards zur Erfassung
der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECKETAL. 2005).

Eine Brutzeitfeststellung (einmalige revieranzeigende Feststellung in geeignetem
Bruthabitat) wird als mögliches Revier bzw. möglicher Brutvogel (mBv) bewertet. Bei einem
Brutverdacht (zweimalige Feststellung mit Revierverhalten oder einmalige Beobachtung
eines Paares in geeignetem Bruthabitat) ist von einem besetzten Revier und somit von
einem vermutlichen Brutvogel (vBv) auszugehen. Ein Brutnachweis ist bei Feststellung
bettelnder Jungvögel, eines besetzten Nestes oder fütternder oder Junge führender Altvögel
erbracht. In diesem Fall ist die Art sicherer Brutvogel (Bv).

Daneben wurden auch Nahrungsgäste (Ng - ohne revieranzeigendes Verhalten, Nahrungs-
suche/-aufnahme) registriert.

Bei der Kartierung wurden neben dem eigentlichen 9 ha großen B-Plangebiet auch
benachbarte Flächen in die Erfassung einbezogen. Das betrifft insbesondere land-
wirtschaftliche Flächen östlich des B-Plangebietes mit einzelnen Gehölzen und Teilen des
Hopfen-Feldes, Hangwiesen und Feldgehölze südlich der Ortsverbindungsstraße sowie die
Wohngebäude entlang der Westgrenze des B-Plangebietes (erste Gebäudezeile). In Tab. 4
wird daher zwischen Nachweisen innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes
(B-Plangebiet inkl. Feldgehölz an dessen Nordrand) und Nachweisen im weiteren Umfeld
unterschieden.

Bei bemerkenswerten Arten (Rote-Liste-Arten, streng geschützte Arten) wurden die
vermutlichen Reviermittelpunkte von sicheren und vermutlichen Brutpaaren bzw.
Nachweisorte bei Nahrungsgästen in Karte 3 eingetragen. Bei häufigen Arten wurden die
Bestandsgrößen mit Strichlisten abgeschätzt.

4.2 Ergebnisse

Während der Kartierungen 2020 wurden 21 Vogelarten innerhalb des engeren

Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Sieben Arten sind als Brutvogel oder vermutlicher

Brutvogel, acht Arten als möglicherweise brütend und sechs Arten als Nahrungsgäste

einzuschätzen. Eine Brutvogelart wurde auch als Durchzügler registriert. Insgesamt gelten

zwei Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG als streng geschützt. Sieben von 21 Arten

stehen auf der Roten Liste bzw. Vorwarnliste Bayerns oder Deutschlands.
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Im näheren Umfeld wurden acht weitere Arten beobachtet, davon vier vermutliche und zwei

mögliche Brutvögel. Eine dieser Arten steht auf der Vorwarnliste, zwei weitere sind streng
geschützt (s. Tab. 4).

Typische Feldvögel wie Feldlerche, Schafstelze und Rebhuhn fehlten im engeren

Untersuchungsgebiet. Nur der Fasan ist im Gebiet nachgewiesen. Ursache für das Fehlen

anspruchsvollerer Feldvögel kann die Hanglage sein, für die Feldlerche spielen vermutlich

auch die Hopfenstangen als (störende) Vertikalstruktur eine Rolle.

Es folgt eine artspezifische Darstellung der im engeren Untersuchungsgebiet und dessen

Umfeld nachgewiesenen bemerkenswerten Arten:

Der stark gefährdete Bluthänfling wurde im April mit über 25 Individuen, davon einige

singende Männchen im Bereich der Hopfenfelder festgestellt. Dabei handelte es sich noch

um Durchzügler. Innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes kommt die Art aber auch mit

zwei möglichen Brutpaaren vor. Weitere Paare brüteten im Umfeld. Die Hopfenkulturen

stellen offenbar günstige Bruthabitate für diese hleckenbrüterart dar.

Die Dornflrasmücke konnte mit zwei bis drei Brutpaaren im Gebiet festgestellt werden,

darunter eines im Bereich des aufgelassenen Gartengrundstücks. Weitere Paare brüten in

den Hecken und Feldgehölzen südlich des B-Plangebietes.

Der Feldsperlina brütet mit 2-3 Brutpaaren innerhalb des B-Plangebietes, weitere Brutpaare

wurden im Umfeld festgestellt. Ein Teil der Feldsperlinge brütet offenbar in Spechthöhlen, die

sich am oberen Ende der äußeren (meist stärkeren) Hopfenstangen befinden.

Die Goldammer wurde im engeren Untersuchungsgebietes nur mit einem möglichen

Brutpaar festgestellt, weitere Paare brüten im weiteren Umfeld.

Der Grünspecht wurde mehrfach balzrufend im Feldgehölz südlich der Straße festgestellt,

Innerhalb des B-Plangebietes wurde er trotz geeigneter Habitate (z. B. Gartengrundstück)

nicht beobachtet. Die Höhlen in den Hopfenstangen stammen vermutlich von Buntspechten.

Haussperlinge kommen an fast allen Wohngebäuden am Westrand des B-Plangebietes vor.

Sie wurden häufig auch bei der Nahrungssuche im Ruderalstreifen entlang der Oberen
Lindenstraße bzw. auf den Äckern beobachtet.

Der Mauersegler wurde nur einmal jagend über dem B-Plangebiet beobachtet. Eine Brut im
direkten Umfeld ist nicht anzunehmen.
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Der Sperber und der Turmfalke nutzen das B-Plangebiet zur Jagd. Der Sperber wurde
einmal mit Beute im Bereich des aufgelassenen Gartengrundstücks gesichtet. Er brütet
möglicherweise in dem Feldgehölz südlich der St2049. Der Turmfalke konnte mehrfach
jagend über den Feldern und Weideflächen registriert werden. Als dritte Greifvogelart wurde
der Mäusebussard im näheren Umfeld bei der Jagd beobachtet.

Stare brüten in mehreren möglichen Brutpaaren in den Hopfenkulturen innerhalb und
außerhalb des B-Plangebietes. Dabei nutzen auch sie die Spechthöhlen in den
Hopfenstangen. Außerdem waren Stare regelmäßig nahrungssuchend auf den Ackerflächen
festzustellen. Ein Teil dieser Tiere dürfte aber auch in der westlich angrenzenden Siedlung in
Gebäuden oder Bäumen brüten.

Je ein mögliches Brutpaar des Stieglitzes wurde in Hopfenkulturen innerhalb des
B-Plangebietes sowie im näheren Umfeld beobachtet.

Tab. 4: Übersicht der 2020 innerhalb des engeren Untersuchungsgebietes bzw. im näheren Umfeld
nachgewiesenen Vogelarten

Art

Rote Liste

BY D sg

Innerhalb UG

Status

weiteres Umfeld

Bestand Status Bestand

Amsel vBv 2-3 Bp vBv 1-2 Bp

Bluthäfling 2 3 mBv/Dz
0-2 Bp
/25 Ind. mBv 2-3 Bp

Buntspecht Ng 1 Ind. vBv 1 Bp
Dorngrasmücke v vBv 2-3 Bp mBv 0-2 Bp
Elster Ng 1 Ind.
Fasan nb mBv 0-1 Bp
Feldsperling v v vBv 2-3 Bp Bv 1-2 Bp
Goldammer v mBv 0-1 Bp mBv 0-2 Bp
Grünfink mBv 0-2 Bp vBv 2 Bp
Grünspecht x vBv 1 Bp
Hausrotschwanz vBv 2 Bp
Haussperling v v vBv 7-8 Bp
Heckenbraunelle mBv 0-1 Bp
Kohlmeise vBv 1 Bp vBv 1-2 Bp
Mäusebussard x Ng 1 Ind.

Mauersegler 3 Ng 1 Ind.
Misteldrossel mBv 0-3 Bp
Mönchsgrasmücke vBv 1-2 Bp vBv 1-2 Bp
Nachtigall mBv 0-1 Bp
Rabenkrähe Ng 5 Ind. Ng 2 Ind.

Ringeltaube vBv 1 Bp
Rotkehlchen vBv 0-2 Bp
Singdrossel mBv 0-1 Bp
Sperber x Ng 1 Ind. mBv 0-1 Bp
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Art

Rote Liste

BY D _sg_

Innerhalb UG

Status

weiteres Umfeld

Bestand Status Bestand

Star 3 mBv 0-3 Bp mBv 0-2 Bp
Stieglitz v mBv 0-1 Bp mBv 0-1 Bp
Turmfalke x Ng 1 Ind.

Wacholderdrossel Ng 30 Ind.

Zilpzalp vBv 1 Bp vBv 1-2 Bp

RL BY: Rote Liste Bayerns (BAYLFU 2016)
RL D: Rote Liste Deutschlands (GRÜNEBERG et ai. 2015)

Kategorien: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten derVorwarnliste, - =
ungefährdet, nb = nicht bewertet

Status: Bv = Brutvogel, vBv = vermutlicher Brutvogel (Brutverdacht), mBv = möglicher
Brutvogel (Brutzeitfeststellung), Ng = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler

Bestandsgröße: Bp = Brutpaar, Ind. = Individuen (bei Nahrungsgästen und Zugvögeln)
sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

5 Fledermäuse

5.1 Methodik

Zur Erfassung der Fledermausfauna wurden vier Transektbegehungen durchgeführt. Nach

einer ersten Begutachtung des Gebietes wurde das Transekt dabei so positioniert, dass

möglichst eine flächendeckende, repräsentative Erfassung der Fledermausfauna möglich

war (s. Karte 2).

Die Fledermausaktivität wurde in insgesamt vier Erfassungsnächten zwischen Mai und

September 2020 (18.05, 16.06., 06.07 und 16.09.2020) untersucht. Da es sich um

abendliche Dämmerungsbegehungen handelte, begannen die Untersuchungen 30 min vor

Sonnenuntergang und endeten eine Stunde nach Sonnenuntergang. Das Gebiet wurde

dabei mit einem Ultraschalldetektor (Batcorder) transektförmig abgelaufen (s. Karte 3). An

besonders geeigneten Stellen (potenzielle Quartiere) wurde jeweils 8 min lang angehalten.

Der Ultraschalldetektor wurde anschließend jeweils in direkter Nähe von den potenziellen

Quartierbäumen (B1, B2, B4 und B8) stationär als Horchbox aufgestellt. Der stationäre

Batcorder zeichnete bis zum nächsten Morgen (30 min nach Sonnenaufgang) automatisch

Rufe auf.

Die Arterfassung erfolgte mit den Batcordern der Version 1, 2 und 3.1 der Firma EcoObs. Die

Geräte zeichnen während der gesamten Beobachtungszeit selbsttätig Fledermausrufe auf.

Die Artbestimmung wurde mit der Software bcAdmin 3.5.6 und batldent 1.5 durchgeführt.

Für das Planungsgebiet beträgt die Erfassungszeit der Dämmerungsbegehungen insgesamt

ca. 6 h. Die Erfassungszeit der stationären Batcorder betrug insgesamt 35,5 h. Es wurden
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insgesamt 194 getrennte Lautsequenzen aufgezeichnet, von denen 173 Aufnahmen zu einer
Artbestimmung führten.

Hinweis: Der Zeitpunkt der Rufaufnahme einer Fledermausart kann Rückschlüsse auf ein

potenziell genutztes Quartier erlauben (Ausflug: Halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis eine

Stunde nach Sonnenuntergang; Einflug: Eine Stunde vor Sonnenaufgang bis eine halbe

Stunde nach Sonnenaufgang). Außerdem sind zur Einflugzeit oftmals Schwarmbildungen
von Fledermäusen vor dem Quartier zu beobachten, die zu einer erhöhten Zahl von

Rufaufnahmen führen.

5.2 Ergebnisse

Besonders zwischen den Arten der Gattung Myotis, Pipistreltoid und der Nyctaloiden-Gruppe

führt die Rufauswertung der Software teilweise nicht zu einer sicheren Artbestimmung. In
solchen Fällen erfolgt eine Auftrennung in Rufkomplexe zu denen mehrere Arten gehören
können.

Die Rufaufnahmen, die von bcAdmin und batldent nur einer Rufgruppe (Mkm, Nnoc, Ppip)

zugeordnet oder als unbestimmte Fledermäuse (Spec.) charakterisiert wurden, wurden

nochmals überprüft und manuell mit dem Programm bcAnalyze light vermessen.

Darüber hinaus werden von der Software oftmals Aufzeichnungen einzelnen Arten (z.B.

Hsav, Misch) zugeordnet, die nach Auswertung der Verbreitungsatlanten (MESCHEDE &

RUDOLPH 2004, 2010), der Artenschutzkartierung (BAYLFU 2020), sowie des Arten- und

Biotopschutzprogramms der Stadt München (BAYSTMUGV 2004) nicht im

Untersuchungsgebiet vorkommen. Auch diese wurden manuell vermessen und den
entsprechenden Arten zugewiesen.

Bei der Auswertung 2020 wurden die "Kriterien für die Wertung von Artnachweisen
basierend auf Lautaufnahmen", die von den Koordinationsstellen für Fledermausschutz in

Bayern in Zusammenarbeit mit der NycNoc GmbH und der EcoObs GmbH erarbeitet
wurden, herangezogen (KOORDINATIONSSTELLEN FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2009).
Demnach gilt ein Artnachweis als gesichert, wenn bestimmte Kriterien des
Analyseprogramms erfüllt sind. Sind diese Kriterien nicht erfüllt, so wird die Art als potenziell
vorkommend eingestuft.

Die nachfolgende Tab. 5 zeigt die Arten bzw. Rufgruppen nach der manuellen Nach-
bestimmung. Darüber hinaus wird dargestellt, welche der Arten während der Untersuchung
nachgewiesen wurden (N), welche Arten potenziell vorkommen können (P) und welche Arten
aufgrund ihrer Verbreitung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten sind (U).
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Tab. 5: Ergebnis der Rufauswertung nach Vermessung der Rufe aus dem Jahr 2020

Kürzel

Arten bzw.
Rufgruppen (nach

MARCKMANN &
RUNKEL 2010)

Wissenschaftlicher
Ari:name

Nachweis-
wahrschein-
lichkeit 2020

§
N
W
s

I
<0

2

§
I
I

I
s
<0

Mkm

Bartfledermäuse

Bechsteinfledermaus

Myotis
brandtii/mystacinus

p

Myotis bechsteinii u

Wasserfledermaus Myotis daubentonii p

60 12

Nnoc ] Großer Abendsegler Nyctalus noctula p 2 1

Ppip Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellu N 17 8 73

Nachweiswahrscheinlichkeit (nach KOORDINATIONSSTELLEN FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2009):
N = sicher nachgewiesen, P = potenziell vorkommend, U = Vorkommen unwahrscheinlich

RufgruDpe Mkm: Diese Rufaruppe umfasst die Bartfledermausarten, die Bechstein- und die

Wasserfledermaus. Diese Arten sind nur anhand eindeutiger arttypischer Rufe zu

unterscheiden. Die Wasserfledermaus (baumbewohnende Art) kann aufgrund der
Gewässernähe nicht ausgeschlossen werden. Auch bei der Großen und Kleinen

Bartfledermaus ist ein Vorkommen aufgrund der bekannten Verbreitung und der

Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet möglich. Es wurden keine Sozialrufe der

Großen oder der Kleinen Bartfledermaus registriert, anhand welcher die beiden Arten zu

unterscheiden wären. Die Bechsteinfledermaus kann aufgrund ihrer Verbreitung
ausgeschlossen werden. Demnach sind die beiden Bartfledermäuse und die

Wasserfledermaus im Untersuchungsgebiet anzunehmen. Die Rufgruppe Mkm wurde mit 72
Rufen registriert.

Der Große Abendsegler (baumbewohnende Art) wird aufgrund seiner engen Bindung an

höhlenreiche Altholzbestände den Waldfledermäusen zugeordnet. Er besiedelt in erster Linie

Laubwälder, weniger häufig Kiefernwälder, Parkanlagen, baumbestandene Fluss- und

Teichufer, Auwälder, Alleen und Einzelbäume im Siedlungsbereich (DIETZ ET AL. 2007). Die
Art nutzt sowohl im Sommer als auch im Winter vor allem Baumhöhlen als Quartier.

Gelegentlich werden auch Spaltenquartiere an Gebäuden angenommen. Der Große

Abendsegler jagt in großen Höhen. Seine Flughöhe schwankt zwischen 10 und 50 m, selten

niedriger (SKIBA 2009). Die Art wurde mit lediglich zwei Rufen am 06.07.2020 und einem Ruf

am 16.09.2020 zwischen den Haltepunkten sechs und sieben festgestellt. Die Art wird nach

den „Kriterien für die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnahmen" als

potenziell vorkommend für das Untersuchüngsgebiet gewertet (KOORDINATIONSSTELLE FÜR

FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2009). Eine Quartiernutzung der Art ist im Gebiet als
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unwahrscheinlich einzustufen. Da die Art im freien Luftraum jagt kann aus den Nachweisen

kein Rückschluss über die Bedeutung des Planungsgebietes als Jagdhabitat gezogen
werden.

Die meisten Fledermausrufe (98 Rufe) entfallen auf die sicher nachgewiesene

Zwergfledermaus (gebäudebewohnende Art). Alle Rufe dieser Art wurden während den

abendlichen Begehungen in dem aufgelassenen Gartengrundstück und an den im Norden

angrenzenden Baumgruppen registriert. Zudem konnte die Zwergfledermaus am 06.07.2020

an den nördlichen Baumgruppen jagend beobachtet werden. Eine Quartiernutzung in der

westlich des B-Plangebietes gelegenen Wohnsiedlung ist daher anzunehmen.

Damit ergeben sich für das Untersuchungsgebiet die in Tab. 6 dargestellten sicher sowie

potenziell vorkommenden Arten. Die Zwergfledermaus konnte sicher nachgewiesen werden.

Der Große Abendsegler, die Bartfledermäuse sowie die Wasserfledermaus kommen in

diesem Gebiet potenziell vor.

Tab. 6: Übersicht über die im B-Plangebiet sicher bzw. potenziell vorkommenden Fledermausarten

Deutscher Artname
Wissenschaftlicher
Artname

Nachweis-
Wahrscheinlichkeit

RLB RLD

Großer Abendsegler Nyctalus noctula p v

Große Bartfledermaus Myotis brandtii p 2

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus p

Wasserfledermaus Myotis daubentonii p

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus N

Nachweiswahrscheinlichkeit:
RLD:
RLB:

N = sicher nachgewiesen, P = potenziell vorkommend
Rote Liste Deutschland (BFN 2020)
Rote Liste Bayerns (BAYLFU 2017)
Kategorien: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V= Vorwarnliste, G
Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, - = ungefährdet
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Quartiernutzuna der untersuchten Höhlenbäume

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Auswertung der von den an den Höhlenbäumen B1,
B2, B4 und B8 aufgestellten Horchboxen aufgezeichneten Rufe beschrieben.

Höhlenbaum B1:

Der Apfelbaum mit der Nummer B1 besitzt auf ca. 2,5 m Höhe einen Astabbruch, der sich

potenziell als Sommerquartier für Fledermäuse eignet.

Anhand der Auswertung der Fledermausrufe vom 16.09.2020 konnte eine aktuelle

Quartiernutzung im Astabbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Es

wurden weder in der Nacht, noch während der Einflugzeit Fledermäuse registriert.

Bei der Kontrolle des Astabbruchs mittels Leiter und Videoendoskop am 07.05.2020 konnten

ebenfalls keine Spuren von Fledermäusen (Kot, Urin, etc.) festgestellt werden, die auf eine

aktuelle Nutzung hingedeutet hätten.

Damit kann eine aktuelle Quartiernutzung des Baumes B1 mit Sicherheit ausgeschlossen
werden.

Höhlenbaum B2:

Die Weide mit der Nummer B2 weist auf ca. 2m Höhe einen langen Spalt und an mehreren

Stellen abstehende Borke auf, die Fledermäusen potenziell als Sommerquartiere dienen
können.

Die Auswertung der Fledermausrufe vom 06.07.2020 ergab, dass zur Aus- bzw. Einflugzeit
von der Horchbox an diesem Baum 22 Rufe der Zwergfledermaus aufgezeichnet wurden.
Diese Art nutzt keine Baumquartiere, sondern hat ihre Quartiere offenbar in der
benachbarten Wohnsiedlung.

Bei der Kontrolle des Spaltes und der abstehenden Borke mittels Leiter und Videoendoskop
am 07.05.2020 konnten ebenfalls keine Spuren von Fledermäusen (Kot, Urin, etc.)
festgestellt werden, die auf eine aktuelle Nutzung hingedeutet hätten.

Damit kann eine aktuelle Quartiernutzung des Baumes B2 mit ausreichender Sicherheit
ausgeschlossen werden.

Höhlenbaum B4:

Die Buche mit der Nummer B4 besitzt auf ca. 1,5 Höhe ein tiefergehendes Astloch, das sich

potenziell als Sommerquartier für Fledermäuse und höhlenbrütende Vögel eignet.
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Am 18.05.2020 wurden von der Horchbox während der Einflugzeit zwei Rufe der

Zwergfledermaus aufgezeichnet. Die Art nutzt allerdings keine Baumhöhlen als Quartier.

Bei der Kontrolle des Astlochs mittels Leiter und Videoendoskop am 07.05.2020 konnten

keine Spuren von Fledermäusen oder Vögeln festgestellt werden, die auf eine aktuelle

Nutzung hingedeutet hätten.

Damit kann eine aktuelle Quartiernutzung des Baumes B4 mit ausreichender Sicherheit

ausgeschlossen werden.

Höhlenbaum B8:

Bei dem Baum Nr. B8 handelt es sich um eine Eiche, die an mehreren Stellen lose Borke

besitzt, die Fledermäusen potenziell als Sommerquartier dienen könnte.

Die Auswertung der Fledermausrufe vom 16.06.2020 ergab keinen Hinweis auf eine aktuelle

Nutzung der Höhle als Quartier. Es wurden zur Einflugzeit und in der Nacht nur wenige Rufe

der Zwergfledermaus aufgezeichnet, die als Gebäudefledermaus keine Baumhöhlen nutzt.

Bei der Kontrolle der Strukturen mittels Leiter und Videoendoskop am 07.05.2020 konnten

ebenfalls keine Spuren von Fledermäusen (Kot, Urin, etc.) festgestellt werden, die auf eine

aktuelle Nutzung hingedeutet hätten.

Damit kann eine aktuelle Quartiernutzung des Baumes B8 mit ausreichender Sicherheit

ausgeschlossen werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Im Planungsgebiet konnten während den Kartierungen im Jahr 2020 eine sicher sowie vier

potenziell nachgewiesene Fledermausarten mittels Ultraschalldetektor aufgezeichnet

werden. Des Weiteren wurden einige fliegende Individuen an der Baumgruppe im Norden

des Untersuchungsgebietes gesichtet. Es konnten jedoch an den potenziellen Quartieren in

den Höhlenbäumen keine ein- oder ausfliegenden Fledermäuse beobachtet werden.

Bei der sicher im B-Plangebiet nachgewiesenen Zwergfledermaus ist eine Nutzung des als

Jagdgebiet sehr wahrscheinlich. Für die potenziell nachgewiesenen Arten (Großer

Abendsegler, Große Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus und Wasserfledermaus) kann

aufgrund der geringen Anzahl an Rufen keine Aussage über die Bedeutung des

Planungsgebietes als Jagdhabitat getroffen werden.

Eine Nutzung von potenziellen Quartieren an Gebäuden der im Westen des B-Plangebietes

gelegenen Wohnsiedlung durch die Zwergfledermaus ist wahrscheinlich.
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6 Haselmaus

Zur Erfassung möglicher Vorkommen der Haselmaus {Muscardinus avellanarius) wurden am
02.04.2020 zwanzig Nest Tubes in geeigneten Strauch- und Baumbeständen im Garten im

Nordwesten des Untersuchungsgebietes aufgehängt (siehe Karte 2). Die Nest Tubes der
Firma NHBS Ltd. bestehen aus einer wellblechartigen Plastikröhre und einem hlolzsteg, der
die Röhre an einem Ende verschließt. Diese wurden in einer Höhe von 1,3 m bis2 m in einer

waagrechten Position an der Unterseite von Ästen angebracht, mit Kabelbindern fixiert und
durchnummeriert (s. Abb. 10).

Die Nest Tubes wurden am 07.05., 25.06., 30.07. und 02.10.2020 auf Besiedlung, Nester

und sonstige Spuren hin überprüft. Nester der Haselmaus oder anderer Mäuse/Bilche

konnten nicht nachgewiesen werden.

7 Amphibien

Am Westrand des B-Plangebietes befindet sich eine kaskadenartige Kette von Mulden, die

bei Starkniederschlägen für einen verlangsamten Abfluss sorgen sollen. Bei den

Kartiergängen waren auch nach Regentagen nur in den obersten beiden Mulden Tümpel

vorhanden (s. Karte 2), Am Südrand des B-Plangebietes verläuft entlang der Straße ein
Graben, der nur gelegentlich Wasser führt.

Während der drei Kartierdurchgänge (07.04., 03.05. und 25.05.2020) wurden keine
Amphibien festgestellt. Die ursprünglich vorgesehene Begehungszahl von 5 Kartiergängen
wurde daher auf drei reduziert.

8 Reptilien

Auf fünf Begehungen im Zeitraum Mitte April bis Mitte September sollten an geeigneten
Stellen nach Reptilien gesucht werden.

Dabei konnten bei allen Kartierungen (07.05., 02.06., 25.06., 30.07. und 04.09.2020)

Zauneidechsen (Lacerta agilis) gesichtet werden. Maximal konnten 10 Individuen an einem

Tag festgestellt werden (s. Tab. 7, Abb. 11, Abb. 12 und Abb. 13). Diese wurden schwer-

punktmäßig im aufgelassenen Gartengrundstück im Norden des B-Plangebietes gefunden.

Aber auch im Grünstreifen zwischen der Oberen Lindenstraße und den angrenzenden

Ackern wurden zwei Zauneidechsen gesichtet. Die Vegetationsdichte innerhalb des Gartens

hat im Verlauf der Saison stark zugenommen, sodass Zauneidechsen nur noch schwer
gesichtet werden konnten.
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Tab. 7: Ergebnisse der Zauneidechsenkartierung im Jahr 2020

Datum
Juvenile Su bad u Ite

adulte
Männchen

adulte
Weibchen

unbestimmte
Zauneidechsen Gesamt

07.05.2020 5 1 1 3 10
02.06.2020 1 1 3 5
25.06.2020 1 1
30.07.2020 2 2
04.09.2020 2 1 3

9 Beibeobachtungen

Der gefährdete Feldhase (Lepus europaeus) wurde mehrfach im Gebiet beobachtet
(s. Karte 3).
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10 Fotodokumentation
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Abb. 1: Baum B1 mit abgebrochenem Ast
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Abb.2:Baum B2 mit langem Spalt, südöstlich exponiert
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Abb. 3: Baum B3 mitAstabbruch
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Abb. 4: Baum B4 mit Baumhöhle
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Abb.5:Baum B5 mit größerem Nest
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Abb.6:Baum B6 mit Baumhöhle
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Abb.7: Baum B7 mit Baumhöhle
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Abb. 9: Hopfenstange mit Spechthöhle
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Abb. 10: Haselmaus-Nest Tube
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Abb. 11: Weibliche Zauneidechse vom 02.06.2020.
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Abb. 12: Männliche Zauneidechse vom 04.09.2020.
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Abb. 13: Juvenile Zauneidechse vom 04.09.2020.
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